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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Ein Investor beabsichtigt den Neubau eines Hotels in der Burggemeinde Brüggen. Derzeit wird die 

Fläche überwiegend als Parkplatz genutzt, auf dem südlichen Teilbereich ist eine Waldfläche vor-

handen. Die Fläche liegt in einem Abstand von ca. 60 m zum FFH-Gebiet „Tantelbruch mit Elmpter 

Bachtal und Teilen der Schwalmaue“ sowie zum Vogelschutzgebiet „VSG Schwalm-Nette-Platte 

mit Grenzwald u. Meinweg“. 

Aufgrund der räumlichen Nähe des Vorhabenbereichs zu den Gebieten des Netzes Natura 2000 

und möglicher Wirkungsbeziehungen erfolgt eine Untersuchung zur Verträglichkeit des Vorhabens 

gemäß Art. 6, Abs. 3 FFH-Richtlinie bzw. § 34 BNatSchG. Im Rahmen des vorliegenden Fachgut-

achtens wird untersucht, ob das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen 

oder Projekten erhebliche Beeinträchtigungen auslösen kann. 

Vor der Durchführung einer FFH-VP ist im Rahmen einer FFH-Vorprüfung, FFH-Screenings oder 

einer so genannten Prognose, festzustellen, ob erhebliche Beeinträchtigungen ausgelöst werden. 

Diesem Erfordernis tragen die dem Gesetz nachgeordneten Rechtsvorschriften Rechnung, indem 

sie die Durchführung der FFH-VP vom Ergebnis einer solchen Vorprüfung abhängig machen. Sind 

erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-

Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) nicht erforderlich. 

Grundsätzlich ist es dabei nicht relevant, ob der Plan oder das Projekt direkt Flächen innerhalb des 

NATURA-2000-Gebiets in Anspruch nimmt oder von außen auf das Gebiet einwirkt. Sind erhebli-

che Beeinträchtigungen nicht mit Sicherheit auszuschließen, muss zur weiteren Klärung des Sach-

verhaltes eine FFH-VP nach § 34 ff. BNatSchG durchgeführt werden. Grundsätzlich gilt im Rahmen 

der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz, bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beein-

trächtigung löst die Pflicht zur Durchführung einer FFH-VP aus. 



Burggemeinde Brüggen -  FFH-Vorprüfung 69. FNP -Änderung / B-Plan Brü/47 
 

StadtUmBau GmbH Seite 4 

2 Beschreibung der Schutzgebiete und ihrer Erhaltungsziele 

2.1 Das Schutzgebiet DE-4603-401 „VSG Schwalm-Nette-Platte mit 
Grenzwald u. Meinweg“ 

2.1.1 Lage zum Vorhaben und Gebietsübersicht 

Das Vogelschutzgebiet „VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ liegt 
knapp 60 m südlich Plangebiets. Zwischen der Planfläche und dem Schutzgebiet liegt eine 
kleine Waldfläche, welche in einem Streifen zum Vorhaben erhalten bleibt, eine Krautflur 
mit vereinzelten Gebüschen sowie ein Fußweg, der parallel entlang des Flusslaufs der 
Schwalm. Innerhalb der Schutzgebietsfläche befindet sich das ebenfalls angrenzende 
FFH-Gebiet „Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue" sowie das Na-
turschutzgebiet Dilborner Benden. 
 
Das inmitten der Schwalm-Nette-Platte gelegene, 7272 ha umfassende Vogelschutzgebiet 
besteht aus einem einzigartigen Lebensraumkomplex aus Stillgewässern, lichten Kiefern- 
und Eichenmischwäldern, durchsetzt mit Heidemooren und Heiden entlang der deutsch-
niederländischen Grenze sowie z.T. naturnahen Fließgewässern mit begleitenden Moor-, 
Bruch-, Sumpf- und Auenwäldern, aber auch Buchen- und Eichenmischwäldern. Das 
Schutzgebiet ist Bestandteil des Naturparks Schwalm-Nette und weist eine hohe Bedeu-
tung für die Erholung und Naturerfahrung der Bewohner der nahen Verdichtungsgebiete 
auf. 
 

Abbildung 1: räumliche Lage des Schutzgebietes (grün) und Lage des Plangebiets (rot) 
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2.1.2 Beschreibung des Schutzgebietes DE-4603-401 

Natura 2000-Nr.  DE-4603-401 

Gebietsname : Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg 

Fläche: 7.221,98 ha 

Ort(e): Mönchengladbach 

Kreis(e): Viersen, Kleve, Heinsberg 

 

Abbildung 2: Übersichtsplan des Schutzgebietes 

Kurzcharakterisierung: 

Das inmitten der Schwalm-Nette-Platte gelegene, 7272 ha umfassende Vogelschutzgebiet besteht 
aus einem einzigartigen Lebensraumkomplex aus Stillgewässern mit Schwerpunkt im Bereich der 
Krickenbecker Seen, lichten Kiefern- und Eichenmischwäldern durchsetzt mit Heidemooren und 
Heiden entlang der deutsch-niederländischen Grenze (Grenzwald mit ehemaligem Depot Brüggen-
Bracht, Lüsekamp und Meinweg), Heidemooren mit Schwerpunkt im Elmpter Bruch und Lüsekamp 
sowie z.T. naturnahen Fließgewässern mit einem mehr oder weniger breiten Band aus begleiten-
den Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auenwäldern, aber auch Buchen- und Eichenmischwäldern. 
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Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach Vogelschutzrichtlinie: 

 
Baumfalke 
Bekassine 
Bekassine 
Blässgans 
Blaukehlchen 
Bruchwasserläufer 
Dunkler Wasserläufer 
Eisvogel 
Fischadler) 
Gänsesäger 
Gartenrotschwanz 
Grünschenkel 
Heidelerche 
Kiebitz 
Knäkente 

Kornweihe 
Krickente 
Löffelente 
Mittelspecht 
Nachtigall 
Neuntöter 
Pirol 
Raubwürger 
Rohrdommel 
Saatgans 
Schnatterente 
Schwarzkehlchen 
Schwarzmilan 
Schwarzspecht 
Silberreiher 

Spießente 
Tafelente 
Teichrohrsänger 
Trauerseeschwalbe 
Uferschwalbe 
Waldwasserläufer 
Wasserralle 
Wespenbussard 
Wiesenpieper 
Ziegenmelker 
Zwergsäger 
Zwergschnepfe 
Zwergtaucher 
 
 

 
Güte und Bedeutung:  

Landesweit bedeutendes Vogelschutzgebiet mit herausragenden Brutvorkommen von Blaukehl-
chen, Ziegenmelker, Heidelerche, Teichrohrsänger, Schwarzkehlchen, Zwergtaucher, Wasserralle, 
Krickente sowie wichtiges Rastgebiet für Gr. Rohrdommel, Löffelente und Zwergsäger. 
 

Repräsentanz 

Die große, naturraumtypische Lebensraumvielfalt und ihre oft sehr gute Ausprägung machen das 
Schutzgebiet attraktiv für eine große Anzahl hier brütender Vogelarten mit z.T. bedeutenden Popu-
lationen sowie darüber hinaus auch als Nahrungs-, Rast- und Überwinterungsraum für ziehende 
Vögel und weist eine landesweite Bedeutung auf, welche zur Ausweisung großflächiger FFH-
Gebiete im Vogelschutzgebiet geführt hat.  
 
Allgemeines Entwicklungsziel 

Die vorhandene Lebensraumvielfalt mit ihrer charakteristischen Avifauna ist zu erhalten und weiter 
zu entwickeln. Maßnahmen, die mit der Versiegelung oder Zerschneidung verbunden sind, sollten 
unterbleiben. Die Wälder sind naturnah und naturschutzorientiert zu bewirtschaften. Es ist ein an-
gemessener Eichen- / Kiefernmischwaldanteil im Grenzwald und Meinweg zu sichern. Die Moore 
sollten unter Erweiterung durch Heide- und Feuchtheideflächen mit entsprechenden Grenzlinienef-
fekten großzügig freigestellt und miteinander verbunden werden. Das naturnahe Grund- und Fließ-
gewässerregime ist zu erhalten. Die Gewässer sollten vor Eutrophierung durch Extensivierung an-
grenzender Grünlandflächen geschützt werden. Die Fließgewässer sind soweit möglich zu renatu-
rieren. Bedeutsam sind weiterhin Maßnahmen, die auch grenzüberschreitend wirksam, der natur-
verträglichen Lenkung der Freizeitnutzung dienen. Viele der erforderlichen Maßnahmen zur Erhal-
tung der Lebensräume für die o.g. Vogelarten werden im Rahmen von Schutz- und Entwicklungs-
maßnahmen binnenliegender FFH-Gebiete umgesetzt. 
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Erhaltungsziele und -maßnahmen 
 
A099 Baumfalke (Falco subbuteo) 

- Erhaltung und Entwicklung von strukturreichen Kulturlandschaften mit geeigneten Nahrungsflächen (v.a. 
Feuchtgrünland, Kleingewässer, Heiden, Moore, Saum- und Heckenstrukturen, Feldgehölze). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes im Bereich 
der Nahrungsflächen (v.a. libellenreiche Lebensräume). 

- Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Flächennutzung (z.B. reduzierte 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Erhaltung der Brutplätze mit einem störungsarmen Umfeld. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 

 
A153 Bekassine (Gallinago gallinago) 

- Erhaltung und Wiederherstellung von Nassgrünland, Überschwemmungsflächen, Sumpfstellen und Moo-
ren sowie von Feuchtgebieten mit Flachwasserzonen und Schlammflächen. 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der Lebensräume (z.B. Straßenbau, Windenergieanla-
gen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 

o möglichst keine Beweidung oder nur geringer Viehbesatz vom 15.04. bis 30.06. 
o ggf. Entkusselung außerhalb der Brutzeit. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juni) sowie an Rast- und Nahrungsflächen. 
 
A041 (=A394) Blässgans (Anser albifrons) 

- Erhaltung großräumiger, offener Landschaften mit freien Sichtverhältnissen und Flugkorridoren (Freihal-
tung der Lebensräume von Stromfreileitungen, Windenergieanlagen u.a.). 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. feuchtes Dauergrünland, Über-
schwemmungsflächen, Belassen von Stoppelbrachen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feuchtgebieten mit einer 
naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Schaffung von Retentionsflächen). 

- Vermeidung von Störungen an Rast-, Nahrungs- und Schlafplätzen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 
 
A272 (=A612) Blaukehlchen (Luscinia svecica) 

- Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Altschilfbeständen mit vegetationsfreien Schlammflächen 
und Feuchtgebüschen an Still- und Fließgewässern, Feuchtgebieten, Mooren. 

- Entwicklung von Sukzessionsstadien in den Randbereichen (z.B. feuchte Gebüsche auf vegetationsfrei-
en bzw. -armen Böden), aber Verhinderung von Verbuschung und Bewaldung. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt eines hohen Anteils an Altschilf. 
- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-

bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflan-

zenschutzmittel). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli). 

 
A166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, Schlammufer, 
Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feuchtgebieten mit einer 
naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefestigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in 
  Feuchtgebieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 
- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
- Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung 
  im Uferbereich von Gewässern). 
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A161 Dunkler Wasserläufer (Tringa erythopus) 
- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, Schlammufer, 

Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen). 
- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feuchtgebieten mit einer 

naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefestigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
- Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung im Uferbe-

reich von Gewässern). 
 
A229 Eisvogel (Alcedo atthis) 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Fließgewässersystemen mit Überschwemmungszonen, 
Prallhängen, Steilufern u.a.. 

- Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, Verrohrungen). 
- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes natürlicher Nistplätze; ggf. übergangsweise 

künstliche Anlage von Steilufern sowie Ansitzmöglichkeiten. 
- Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art. 
- Reduzierung von Nährstoff-, Schadstoff- und Sedimenteinträgen im Bereich der Nahrungsgewässer. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis September) (u.a. Lenkung der Freizeitnut-

zung). 
 
A094 Fischadler (Pandion haliaetus) 

- aktuell sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich. 
 
A070 (=A654) Gänsesäger (Mergus merganser) 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsgewässern. 
- Vermeidung von Störungen an Rast-, Nahrungs- und Schlafplätzen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 

 
A274 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

- Erhaltung und Entwicklung von kleinräumig strukturierten Dörfern, alten Obstwiesen und -weiden, Baum-
reihen, Feldgehölzen sowie von Parkanlagen und Gärten mit alten Obstbaumbeständen. 

- Erhaltung und Entwicklung von alten, lichten Laub- und Mischwaldbeständen mit hohen Alt- und Tot-
holzanteilen. 

- Erhaltung, Förderung und Pflege von Kopfbäumen, Hochstammobstbäumen und anderen Höhlenbäu-
men. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflan-
zenschutzmittel). 

 
A164 Grünschenkel (Tringa nebularia) 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, Schlammufer, 
Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feuchtgebieten mit einer 
naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefestigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
- Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung im Uferbe-

reich von Gewässern). 
A246 Heidelerche (Lullula arborea) 

- Erhaltung und Entwicklung von trocken-sandigen, vegetationsarmen Flächen der halboffenen Landschaft 
sowie von unbefestigten sandigen Wald- und Feldwegen mit nährstoffarmen Säumen. 

- Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Flächennutzung (z.B. reduzierte 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 
  o extensive Beweidung z.B. mit Schafen und Ziegen 
  o ggf. Mosaikmahd von kleinen Teilflächen 
  o Entfernung von Büschen und Bäumen. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Ende März bis Juli) (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 
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A142 Kiebitz (Vanellus vanellus) 
- Erhaltung und Entwicklung von feuchten Extensivgrünländern sowie von Feuchtgebieten mit Flachwas-

serzonen und Schlammflächen. 
- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, Wind-

energieanlagen). 
- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-

bieten und Grünländern. 
- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
- Extensivierung der Acker- und Grünlandnutzung: 
  o Grünlandmahd erst ab 01.06. 
  o möglichst keine Beweidung oder geringer Viehbesatz bis 01.06. 
  o kein Walzen nach 15.03. 
  o Maiseinsaat nach Mitte Mai 
  o doppelter Reihenabstand bei Getreideeinsaat 
  o Anlage von Ackerrandstreifen 
  o Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 01.08.) von Acker-Stilllegungsflächen und 
  Brachen 
  o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Anfang Juni). 

 
A055 Knäkente (Anas querquedula) 

- Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Nieder- und Hochmooren, Auen und Altarmen, Stillge-
wässern, Seen und Kleingewässern mit natürlichen Verlandungszonen, vegetationsreichen Uferröhrich-
ten und angrenzenden Feuchtwiesen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. Gräben). 
- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungsplätze durch An-

lage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivierung. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis August) sowie an Rast- und Nahrungsflächen 

(u.a. Angeln). 
 
A082 Kornweihe (Circus cyaneus) 

- Erhaltung großräumiger, offener Landschaften mit Acker- und Grünlandflächen, Säumen, Wegrändern, 
Brachen v.a. in den Börden. 

- Erhaltung und Entwicklung natürlicher Bruthabitate (v.a. lückige Röhrichte, Feuchtbrachen in Heide- und 
Moorgebieten). 

- Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, Stromleitungen, Wind-
energieanlagen). 

- Extensivierung der Ackernutzung: 
  o Anlage von Ackerrandstreifen 
  o Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 01.08.) von Acker-Stilllegungsflächen und Brachen 
  o Belassen von Stoppelbrachen 
  o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 
- Sicherung der Getreidebruten (Gelegeschutz; Nest bei Ernte auf 50x50 m aussparen). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 

 
A052 (=A704) Krickente (Anas crecca) 

- Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Nieder- und Hochmooren, Auen und Altarmen, Stillge-
wässern, Seen und Kleingewässern mit natürlichen Verlandungszonen, vegetationsreichen Uferröhrich-
ten und angrenzenden Feuchtwiesen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. Gräben). 
- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungsplätze durch An-

lage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivierung. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) sowie an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. 

Angeln). 
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A056 Löffelente (Anas clypeata) 
- Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Nieder- und Hochmooren, Auen und Altarmen, Stillge-

wässern, Seen und Kleingewässern mit natürlichen Verlandungszonen, vegetationsreichen Uferröhrich-
ten und angrenzenden Feuchtwiesen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. Gräben). 
- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungsplätze durch An-

lage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivierung. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis August) sowie an Rast- und Nahrungsflächen 

(u.a. Angeln). 
 
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern sowie von 
Hartholzauen mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha). 

- Erhöhung des Eichenwaldanteils (v.a. Neubegründung, Erhaltung bzw. Ausweitung von Alteichenbe-
ständen). 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter Waldgebiete (z.B. Straßenbau). 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel). 
- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume 

(v.a. Bäume mit Schadstellen, morsche Bäume). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni). 

 
A271 Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

- Erhaltung und Entwicklung von unterholzreichen Laubmischwäldern und Gehölzen in Gewässernähe 
sowie von dichten Gebüschen an Dämmen, Böschungen, Gräben und in Parkanlagen. 

- Erhaltung und Entwicklung von nahrungs- und deckungsreichen Habitatstrukturen (v.a. dichte Krautve-
getation, hohe Staudendickichte, dichtes Unterholz). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines lebensraumtypischen Wasserstandes in 
Feucht- und Auwäldern sowie Feuchtgebieten. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflan-
zenschutzmittel). 

 
A338 Neuntöter (Lanius collurio) 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen, gebüschreichen Kulturlandschaften mit 
insektenreichen Nahrungsflächen. 

- Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege. 
- Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Grünlandnutzung (z.B. reduzierte 

Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, Rindern). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Juli). 

 
A337 Pirol (Oriolus oriolus) 

- Erhaltung und Entwicklung von lebensraumtypischen Weichholz- und Hartholzauenwäldern, Bruchwäl-
dern sowie von lichten feuchten Laubmischwäldern mit hohen Altholzanteilen. 

- Erhaltung und Entwicklung von feuchten Feldgehölzen, Parkanlagen mit alten hohen Baumbeständen. 
- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines lebensraumtypischen Wasserstandes in 

Feucht- und Auwäldern. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. keine Pflanzenschutzmittel). 

 
A340 (=A653) Raubwürger (Lanius excubitor) 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen Kulturlandschaften mit geeigneten Nah-
rungsflächen. 

- Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege; ggf. Rücknahme von Aufforstungen. 
- Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Flächennutzung (z.B. reduzierte 

Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, Rindern). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 
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A021 (=A688) Rohrdommel (Botaurus stellaris) 
- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, störungsarmen Stillgewässern und langsam strömenden 

Fließgewässern mit einer natürlichen Vegetationszonierung im Uferbereich sowie von Gräben und 
Feuchtgebieten mit ausgedehnten Röhricht- und Schilfbeständen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt eines hohen Anteils an Altschilf. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brut-, Rast- und Nahrungsplätze (z.B. reduzierte 

Düngung, keine Biozide). 
- Vermeidung von Störungen an potenziellen Brutplätzen sowie an Rast- und Nahrungsplätzen (u.a. Len-

kung der Freizeitnutzung). 
 
A039 Saatgans (Anser fabalis) 

- Erhaltung großräumiger, offener Landschaften mit freien Sichtverhältnissen und Flugkorridoren (Freihal-
tung der Lebensräume von Stromfreileitungen, Windenergieanlagen u.a.). 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Belassen von Stoppelbrachen, feuch-
tes Dauergrünland, Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feuchtgebieten mit einer 
naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Schaffung von Retentionsflächen). 

- Vermeidung von Störungen an Rast-, Nahrungs- und Schlafplätzen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 
 
A051 (=A703) Schnatterente (Anas strepera) 

- Erhaltung und Entwicklung von Auen, Altarmen und Seen mit flachen, dichten und vegetationsreichen 
Ufergürteln sowie Röhrichten. 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungsplätze durch An-
lage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) sowie an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. 
Lenkung der Freizeitnutzung). 

 
A276 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten Offenlandflächen mit insektenreichen Nahrungsflä-
chen (z.B. blütenreiche Brachen, Wiesenränder, Säume). 

- Extensivierung der Grünlandnutzung: 
  o Grünlandmahd erst ab 15.07. 
  o Mosaikmahd von kleinen Teilflächen 
  o keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 
- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 
  o extensive Beweidung (Schafen, Ziegen) mögl. ab 01.08. 
  o Entkusselung, Erhalt einzelner Büsche und Bäume. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli). 

 
A073 Schwarzmilan (Milvus migrans) 

- Erhaltung und Entwicklung von alten, strukturreichen Laub- und Mischwäldern in Gewässernähe mit ei-
nem hohen Altholzanteil und lebensraumtypischen Baumarten. 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, fischreichen Nahrungsgewässern. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel). 
- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 
- Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen. 

 
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

- Erhaltung und Entwicklung von lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern (v.a. Buchenwälder) mit 
hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha). 

- Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Waldgebiete (z.B. Straßenbau). 
- Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, Waldrändern, lichten Waldstrukturen und Klein-

strukturen (Stubben, Totholz) als Nahrungsflächen. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel). 
- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume 

(v.a. >120-jährige Buchen). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni). 
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A027 (=A698) Silberreiher (Casmerodius albus) 
- aktuell sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich. 

 
A054 Spießente (Anas acuta) 

- Erhaltung und Entwicklung von vegetationsreichen Nahrungsgewässern mit seichten Flachwasserberei-
chen. 

- Reduzierung von Nährstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungsplätze. 
- Vermeidung von Störungen an Brut-, Rast- und Nahrungsplätzen. 

 
A059 Tafelente (Aythya ferina) 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, störungsarmen Stillgewässern (Altarme, Seen, Rieselfelder) 
mit offener Wasserfläche und vegetationsreichen Uferröhrichten und einem gutem Nahrungsangebot. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten und Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. Gräben). 
- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brut- und Nahrungsplätze durch An-

lage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivierung. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis August) sowie an Rast- und Nahrungsflächen 

(u.a. Angeln). 
 
A297 Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 

- Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Altschilfbeständen und Schilf-Rohrkolben- Gesellschaften 
an Still- und Fließgewässern, Gräben, Feuchtgebieten, Sümpfen. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt eines hohen Anteils an Altschilf. 
- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-

bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflan-

zenschutzmittel). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August) (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung) 

 
A197 Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) 

- Erhaltung und Entwicklung von vegetationsreichen Gewässern mit ausgeprägter Schwimmblatt- und 
Ufervegetation und einer natürlichen Vegetationszonierung in den Uferbereichen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Stützungsmaßnahmen durch Anlage von Brutflößen auf geeigneten Gewässern im Bereich des Unteren 
Niederrheins. 

- Bewahrung der Unzugänglichkeit aktueller und potenziell besiedelbarer Brutplätze. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Juli) sowie an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. 

Lenkung der Freizeitnutzung). 
 
A249 Uferschwalbe (Riparia riparia) 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Fließgewässersystemen mit Prallhängen, Steilufern, und 
Flussbettverlagerungen. 

- Erhaltung und Entwicklung eines dauerhaften Angebotes geeigneter Nistplätze; ggf. Anlage von frisch 
angerissenen Steilufern auch an Sekundärstandorten. 

- Erhaltung von Feuchtgebieten mit Schilfbeständen als Rast- und Sammelplatz. 
- Schonende Gewässerunterhaltung sowie Umsetzung von Rekultivierungskonzepten in Abbaugebieten 

nach den Ansprüchen der Art. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mitte Mai bis Anfang September) (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung). 
A165 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, Schlammufer, 
Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feuchtgebieten mit einer 
naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefestigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 
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- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
- Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung im Uferbe-

reich von Gewässern). 
 
A118 (=A718) Wasserralle (Rallus aquaticus) 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, störungsarmen Stillgewässern und langsam strömenden 
Fließgewässern mit einer natürlichen Vegetationszonierung im Uferbereich sowie von Gräben und 
Feuchtgebieten mit Röhricht- und Schilfbeständen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt eines hohen Anteils an Altschilf. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflan-

zenschutzmittel). 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen (April bis Juli) (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung). 
 
A072 Wespenbussard (Pernis apivorus) 

- Erhaltung und Entwicklung von Laub- und Laubmischwäldern mit lichten Altholzbeständen in strukturrei-
chen, halboffenen Kulturlandschaften. 

- Erhaltung und Entwicklung von Lichtungen und Grünlandbereichen, strukturreichen Waldrändern und 
Säumen als Nahrungsflächen mit einem reichhaltigen Angebot an Wespen. 

- Verbesserung der Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 
- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August). 

 
A257 Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten, feuchten Offenlandflächen mit insektenreichen Nah-
rungsflächen (z.B. Nass-, Feucht-, Magergrünländer, Brachen, Heideflächen, Moore). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Grünlän-
dern. 

- Extensivierung der Grünlandnutzung: 
  o Mahd erst ab 01.07. 
  o möglichst keine Beweidung oder geringer Viehbesatz 
  o Belassen von Wiesenbrachen und -streifen (2-4 Jahre) 
  o reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 
 

A224 Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) 
- Erhaltung und Entwicklung von trockenen Heiden mit lückiger, niedriger Bodenvegetation, Wacholder-

heiden, Sandtrockenrasen sowie Moorrandbereichen. 
- Verbesserung des Nahrungsangebotes im Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflan-

zenschutzmittel). 
- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 
  o Beweidung z.B. mit Schafen und Ziegen 
  o Mosaikmahd von kleinen Teilflächen, v.a. in vergrasten Heidegebieten 
  o Entfernung von Büschen und Bäumen, jedoch Erhalt von Überhältern. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis August) (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 

 
A068 Zwergsäger (Mergellus albellus) 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsgewässern. 
- Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 
 

A152 Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus) 
- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, Schlammufer, 

Feucht- und Nassgrünland, Überschwemmungsflächen). 
- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen Auenbereichen und großflächigen Feuchtgebieten mit einer 

naturnahen Überflutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefestigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden. 
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- Vermeidung von Störungen an Rast- und Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung im Uferbe-
reich von Gewässern). 

 
A004 (=A690) Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, störungsarmen Stillgewässern mit dichter Schwimmblatt- 
und Ufervegetation, Verlandungszonen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtge-
bieten. 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Bereich der Brutplätze durch Anlage von Puffer-
zonen (z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsextensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Anfang September) sowie an Rast-, und Nah-
rungsflächen. 
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2.2 Das Schutzgebiet DE-4703-301 „Tantelbruch mit Elmpter Bachtal 
und Teilen der Schwalmaue" 

2.2.1 Lage zum Vorhaben und Gebietsübersicht 

Das FFH-Gebiet „Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue" liegt knapp 60 m 
südlich der Planfläche. Zwischen der Planfläche und dem FFH-Gebiet liegt eine kleine Waldfläche, 
eine Krautflur mit vereinzelten Gebüschen und ein Fußweg, der entlang des Flusslaufs der 
Schwalm. Die Schutzgebietsfläche liegt gleichzeitig im Landschaftsschutzgebiet „Schwalmniede-
rung“.  

Das FFH-Gebiet erstreckt sich entlang des unteren Schwalmtals vom Feriendorf Venekotensee bis 
Brüggen sowie südlich von Born mit dem Kranenbachtal und entlang des Elmpter Bachs nach Sü-
den bis zum nördlichen Randbereich von Elmpt bzw. Dam. Im Bereich des Plangebiets ist das 
FFH-Gebiet gleichzeitig Teil des Naturschutzgebietes „Dilborner Benden“. 

Abbildung 3: räumliche Lage des Schutzgebietes (rosa) und Lage des Plangebiets (rot) 

Nördlich und westlich schließt das Siedlungsgebiet von Brüggen an das Plangebiet an, während 
südlich und östlich das kleine Waldgebiet und Wohnhäuser sowie ein Fußweg entlang der 
Schwalm angrenzen. Das Plangebiet wird überwiegend als Parkplatz genutzt, welcher zum West-
ring im Norden mit Straßenbäumen abgegrenzt ist.   
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2.2.2 Beschreibung des Schutzgebietes DE-4703-301 

Natura 2000-Nr.  DE-4703-301 

Gebietsname : Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue 

Fläche: 236,9 ha 

Ort(e): Brüggen, Niederkrüchten 

Kreis(e): Viersen 

 

Abbildung 4: Übersichtsplan des Schutzgebietes  

Kurzcharakterisierung: 

Ein vielfältiges Mosaik aus Moor-, Erlenbruch, Erlen-Eschen- und (Buchen-) Eichen-Wäldern sowie 
vor allem die Schwalm mit ihrer typischen Wasservegetation kennzeichnet diesen Teil der 
Schwalmaue einschließlich seiner seitlichen Bachtäler.  

Die Verzahnung zwischen den grundwassergeprägten Feuchtwäldern in der Aue, Stillgewässern 
und Verlandungsvegetation, den Fließgewässern sowie den sich entlang der Aue im Übergang zur 
Hauptterrasse anschließenden Eichenmisch- und Buchenwälder machen das Gebiet zu einem un-
verzichtbaren Bestandteil des Schutzgebietssystems entlang der Schwalm mit ihren Zuflüssen. 
Besonders typisch für die Niederrheinische Tiefebene und gut erhalten sind die lebensraumtypi-
schen Fließgewässer und Eichenmischwälder. 
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Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 

Bauchige Windelschnecke Diese Schnecke lebt bevorzugt im Verlandungsbereich stehender 
Gewässer, in kalkreichen Mooren und Sümpfen. Sie ist nachtaktiv 
und ruht tagsüber an Blättern größerer Seggen oberhalb der Was-
seroberfläche. Sie kommt in Deutschland nur lokal vor, Verbrei-
tungsschwerpunkte liegen im Nordosten Deutschlands, im Ober-
rheingraben und Alpenvorland. Ihre Nahrung besteht aus mikrosko-
pisch kleinen Pilzen.  

Gebietsstatus: 

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

2, (i) C C C C 
Schwarzkehlchen Das Schwarzkehlchen ist ein Zugvogel, der in NRW als seltener 

Brutvogel vorkommt. Der Lebensraum sind magere Offenlandberei-
che mit kleinen Gebüschen, Hochstauden, strukturreichen Säumen 
und Gräben. Besiedelt werden Grünlandflächen, Moore und Heiden 
sowie Brach- und Ruderalflächen. Wichtige Habitatbestandteile sind 
Strukturen als Sitz- und Singwarte sowie kurzrasige und vegetati-
onsarme Flächen zum Nahrungserwerb. Zur Nahrung gehören v.a. 
Insekten und Spinnen sowie andere kleine Wirbellose. Das Nest 
wird bodennah in einer kleinen Vertiefung angelegt. 

Gebietsstatus:  

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

1, (p) C C C C 
Wasserralle Die Wasserralle ist ein dämmerungs- und nachtaktiver Brutvogel, 

der als Lebensraum dichte Ufer- und Verlandungszonen mit Röh-
richt- und Seggenbeständen an Seen und Teichen bevorzugt, wo 
ausreichende Versteckmöglichkeiten für den Nestbau herrschen.  
Es werden aber auch kleinere Schilfstreifen an langsam fließenden 
Gewässern und Gräben besiedelt. Im Winter treten Wasserrallen 
auch an weniger dicht bewachsenen Gewässern auf, die Gewässer 
bzw. Uferzonen müssen aber zumindest partiell eisfrei bleiben. Als 
Nahrung werden Kleintiere, v.a. Insekten, Larven, Schnecken, 
Würmer, Krebse und kleinere Wirbeltiere erbeutet. 

Gebietsstatus: 
 Population Gebietsbeurteilung 

Population Erhaltung Isolierung Gesamt 
1, (p) C C C C 

Wespenbussard Der Wespenbussard besiedelt reich strukturierte, halboffene Land-
schaften mit alten Baumbeständen und größeren Wäldern (vor al-
lem feuchte Laub- und Mischwälder). Er brütet in Randbereichen 
der Wälder und sucht auf offenen Flächen wie Lichtungen und 
Grünland nach Nahrung, aber auch in lichten Waldgebieten. Seine 
Hauptnahrung besteht aus Larven und Pupen von Wespen- und 
Hummelwaben, er weicht jedoch auch auf Insekten, Frösche und 
Jungvögel aus.  

Gebietsstatus: 

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

1, (p) C C C C 
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Pirol Der Pirol ist ein Zugvogel, welcher als Lebensraum lichte, feuchte 
und sonnige Laubwälder, Auwälder und Feuchtwälder in Gewässer-
nähe (oft Pappelwälder) bevorzugt. Das Nest wird auf Laubbäumen 
in bis zu 20 m Höhe angelegt. Der Pirol frisst hauptsächlich Insekten 
und deren Larven, im Sommer auch fleischige Früchte und Beeren.  

Gebietsstatus: 

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

3, (p) C C C C 
Nachtigall Die Nachtigall kommt in NRW als mittelhäufiger Brutvogel vor. Sie 

besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, 
Feldgehölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und 
Dämme. Dabei sucht sie die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten 
oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist v.a. für die Nestanla-
ge, zur Nahrungssuche und für die Aufzucht von Jungen wichtig. 
Die Nahrung besteht aus Kleintieren, v.a. aus Insekten, aber auch 
aus Regenwürmern, im Spätsommer auch aus Beeren und Samen. 

Gebietsstatus: 

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

1-5, (i) C C C C 
Schwarzspecht 
 

Der Schwarzspecht besiedelt Altwaldbestände mit starkkronigen 
Altbäumen. Zur Höhlenanlage werden Buchen bevorzugt. Die Nah-
rung wird sowohl am Boden als an Stämmen oder im Kronenbereich 
gesucht, sie besteht aus Ameisen und andren Insekten und deren 
Larven.  

Gebietsstatus: 

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

1, (p) C C C C 
Teichrohrsänger Der Teichrohrsänger ist in NRW ein mittelhäufiger Brutvogel. Er ist 

in seinem Vorkommen eng an das Vorhandensein von Schilfröhricht 
gebunden. Geeignete Lebensräume findet er an Fluss- und See-
ufern, an Altwässern oder in Sümpfen. In der Kulturlandschaft 
kommt er auch an schilfgesäumten Gräben oder Teichen sowie an 
renaturierten Abgrabungsgewässern vor. Das Nest wird im Röhricht 
angelegt. Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus kleinen Wir-
bellosen und Schnecken. Bei der Nahrungssuche werden Pflanzen 
abgesucht, seltener erfolgt die Suche am Boden. 

Gebietsstatus: 

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

59, (p) C B C B 
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Kiebitz Der Kiebitz tritt in NRW als häufiger Brutvogel sowie als sehr häufi-
ger Durchzügler auf. Er ist ein Charaktervogel offener Grünlandge-
biete und bevorzugt feuchte, extensiv genutzte Wiesen und Weiden. 
Seit einigen Jahren besiedelt er verstärkt auch Ackerland. Das Nah-
rungsspektrum ist vielseitig und besteht aus Insekten und deren 
Larven oder Regenwürmern, zum Teil auch aus pflanzlicher Kost. 

Gebietsstatus: 

Population Gebietsbeurteilung 
Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

4, (p) C C C C 
Eisvogel Der Eisvogel ist ein kleiner, prächtig gefärbter Vogel mit einer Kör-

pergröße von rund 15 cm. Die Oberseite ist je nach Lichteinfall schil-
lernd azur- bis kobaltblau während die Unterseite orange-braun ge-
färbt ist. Die Nahrung besteht aus kleinen Süßwasserfischen (vor 
allem Groppe, Bachforelle, Stichlinge, Rotauge), die von Sitzwarten 
aus im Sturzflug, gelegentlich auch im Rüttelflug erbeutet werden. 
Für die Brut benötigt er Steilwände, in die er Brutröhren baut.  

Gebietsstatus: 
Population Gebietsbeurteilung 

Population Erhaltung Isolierung Gesamt 
1, (p) C C C C 

Population: p = Paar  
 (gesamt)     i = Einzeltier  
                   P = die Art ist vorhanden; genauere Daten liegen nicht vor  
Population:  A = 100 % ≥ p 15 %, B: 15 % ≥ p > 2 %, C: 2 % ≥ p > 0 %  
Erhaltung:   A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich/beschränkt  
Isolierung:   A = Population (beinahe) isoliert  
                    B = Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets  
                    C = Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets  
Gesamt:      A = hervorragend, B = gut, C = signifikant 
 

Güte und Bedeutung 
Das Gebiet ist Teil der Schwalmaue und erhält seine Bedeutung aufgrund typischer Gewässerab-
schnitte mit Unterwasservegetation, Auen- und Bruchwäldern sowie Buchen- und feuchten Eichen-
mischwälder. 
 
Repräsentanz 
Das Schutzgebiet stellt eine für die Niederrheinische Tiefebene besonders typische und gut erhalte-
ne Verbindung lebensraumtypischer Fließgewässer und Eichenmischwälder dar. 
 
Allgemeines Entwicklungsziel 
Das prioritäre Schutzziel ist die Erhaltung und Entwicklung (Renaturierung) der Fließ- (Elmpter Bach, 
Schwalm) und Stillgewässer mit Verlandungsgesellschaften sowie die Erhaltung und naturnahe 
Entwicklung der Feucht-, Eichenmisch- und Buchenwälder. Dazu ist das vegetationstypische 
Grundwasserregime zu erhalten und das Gebiet von nachteiligen Veränderungen der charakteristi-
schen hydrologischen und hydrochemischen Verhältnisse des Grund- und Oberflächenwassers zu 
schützen. 
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Erhaltungsziele und -maßnahmen 

 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 

- Erhaltungsziele: 
o Erhaltung und ggf. Entwicklung von naturnahen Fließgewässern mit Unterwasservegetation mit ih-

ren Uferbereichen und mit ihrer lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt sowie Fließ-
gewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kul-
turlandschaftlichen Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

o Erhaltung und ggf. Entwicklung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit Einstufung der 
Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert)* und einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewäs-
serdynamik 

o Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps mit seinen typischen Merkmalen (Abflussverhalten, 
Geschiebehaushalt, Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und hydraulische 
Auenanbindung) als Habitat für seine charakteristischen Arten 

o Erhaltung und ggf. Entwicklung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger organischer Be-
lastung und eines naturnahen Wasserhaushaltes 

o Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen 
o Erhalt und ggf. Entwicklung eines störungsarmen Lebensraumes 
o Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner besonderen Re-

präsentanz für die atlantische Region in NRW zu erhalten und ggf. zu entwickeln. 
- Erhaltungsmaßnahmen: 
o Entfernung von künstlichen Sohl- und Uferbefestigungen , ggf. Einbringen von Strömungslenkern 
o Laufverlängerungen 
o Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur, Breiten / und Tiefenvarianz mit oder ohne Ände-

rung der Linienführung (z.B. durch Totholz) 
o Zulassen eigendynamischer Entwicklung 
o Zulassen der Entwicklung bzw. ggf. Anpflanzung von Ufergehölzen aus standortheimischen Baum-

arten, insbesondere von Erlen-Eschen- und Weichholzauenwäldern (LRT 91E0), ggf. Entfernung 
beeinträchtigender Vegetation (z.B. Entfernen von nicht lebensraumtypischen Gehölzen) unter Be-
rücksichtigung vorhandener Unterwasservegetation und der Neophytenproblematik 

o Einrichtung ungenutzter oder extensiv als Grünland genutzter Gewässerrandstreifen und/oder 
o -korridore oder von feuchten Hochstaudenfluren (6430) unter Berücksichtigung der Neophytenprob-

lematik 
o Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten in der Aue, z. B. 

- Reaktivierung der Primäraue u.a. durch Wiederherstellung einer natürlichen Sohllage (sofern nicht 
möglich, Entwicklung einer Sekundäraue u.a. durch Absenkung von Flussufern), 

    - Entwicklung und Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der Aue, 
    - Extensivierung der Auennutzung oder Freihalten der Auen von Bebauung und Infrastrukturmaß-

nahmen, 
    - Anschluss von Seitengewässern und Altarmen (sofern geeignet und machbar) 
o Bewahrung und Schaffung der Durchgängigkeit des Fließgewässers für seine charakteristischen 

Arten durch 
o Rückbau von Querbauwerken, Abstürzen, Durchlässen und Verrohrungen sowie sonstigen durch-

gängigkeitsstörenden Bauwerken unter kritischer Berücksichtigung der speziellen Anforderungen 
bei Vorkommen von Stein- und Edelkrebs 

o Vermeidung von direkten und diffusen stofflich belasteten Einleitungen und Beschränkung von 
Wasserentnahmen 

o Vermeidung und Minderung von Feststoffeinträgen und -frachten 
o Nutzungsextensivierung im Auenbereich 
o ggf. Verschließen von Drainagen und Anstau bzw. Rückbau von Entwässerungsgräben mit dem 

Ziel, eines guten ökologischen und chemischen Zustands (OGewV Anlagen 4,5,6,8) des Gewäs-
sers mit Nährstoffkonzentrationen, die nicht über den Orientierungswerten gem. Anlage 7 OGewV 
liegen 

o Orientierung der Gewässerunterhaltung am Erhaltungsziel 
o Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung 



Burggemeinde Brüggen -  FFH-Vorprüfung 69. FNP -Änderung / B-Plan Brü/47 
 

StadtUmBau GmbH Seite 21 

 9110 Hainsimsen-Buchenwald 

 Erhaltungsziele: 
o Erhaltung und Entwicklung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, Hainsimsen-

Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer standörtlich typischen Variationsbrei-
te, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

o Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 
o Erhaltung und Entwicklung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
o Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse (Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
o Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen 
o Erhaltung und ggf. Entwicklung eines störungsarmen Lebensraums 

 Erhaltungsmaßnahmen: 
o naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natürliche Waldgesellschaft einschließlich 

ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestände und Förderung der Naturver-
jüngung aus Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft 

o Belassen eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz (möglichst ≥ 10 Bäu-
me/ha) bis zur Zerfallsphase, insbesondere von Großhöhlen- und Uraltbäumen, bevorzugt Entwick-
lung von Altholzinseln 

o Belassen von Biotopbäumen (unter Berücksichtigung der Arbeits- und Verkehrssicherheit ggf. Bio-
topbaumgruppen, -bestände) einschließlich der häufig wärme- und lichtbegünstigten Biotopbäume 
an Bestandsrändern (Belassen möglichst großer Baumteile stehend oder liegend im Rahmen von 
Verkehrssicherungsmaßnahmen) 

o Belassen von geeigneten Teilflächen ohne Nutzung 
o Belassen der natürlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessionsflächen 
o keine Kahlschläge über 0,3 ha 
o Förderung der Naturverjüngung lebensraumtypischer Baumarten z.B. durch 
- vorsichtige, über lange Zeiträume gehende Bestockungsgradabsenkung 
Dichthalten des Oberbestandes in Beständen mit beigemischter Nadelholzverjüngung 
- ggf. Entnahme nicht lebensraumtypischer Bäume, insbesondere Samenbäume 
- bei Gefahr der Verringerung des Gesamtflächenumfangs des Lebensraumtyps im Gebiet stellenweise 

Entfernung der konkurrierenden Verjüngung nicht lebensraumtypischer Baumarten 
o Förderung und Anlage gestufter Waldränder als Lebensraum für Arten der Übergangsbereiche von 

Wald zu Offenland 
o Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht lebensraumtypischen 

Gehölzen bestandenen potenziellen Hainsimsen-Buchenwald Standorten und ausschließlicher 
Verwendung von lebensraumtypischen Gehölzen geeigneter Herkunft bei Pflanzungen und Saat 

o Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren floristi-
sche oder faunistische Schutzwürdigkeit durch Nadelholz unmittelbar gefährdet bzw. erheblich be-
einträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände) 

o Regulierung der Schalenwilddichte auf ein solches Maß, dass die Verjüngung aller lebensraumtypi-
schen Baumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht wird 

o Ausrichtung des Erschließungsnetzes an die Standortbedingungen und Schutzziele, i.d.R. Rücke-
gassen-Mindestabstand 40 m, keine Rückegassen in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern, in 
geschützten Biotopen, Sonderbiotopen und bei Vorkommen von seltenen und gefährdeten Pflan-
zenarten 

o keine Befahrung außerhalb des Erschließungsnetzes Holzeinschlag und -rücken in mehr als 80 
Jahre altem Laubholz nur außerhalb des Fortpflanzungszeitraumes der jeweils betroffenen Tierart 
unter Beachtung der artspezifischen Schutzzone 

o Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, das nicht zur Veränderung der Standorte führt; 
kein Recycling-Material 

o keine Ablagerung von Holz (incl. Astmaterial, Kronenholz) in geschützten Biotopen, in Quellberei-
chen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten 
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o Ausrichtung der Bodenschutzkalkung auf die Schutzziele 
o Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw. abschirmenden Puf-

ferzonen 
o Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen 
o Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen 

 
 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

 Erhaltungsziele: 
o Erhaltung und Entwicklung naturnaher alter bodensaurer Eichenwälder auf nährstoffarmen Sand-

Standorten mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt* in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer standörtlich typischen Variationsbrei-
te, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer Waldränder und 

o Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten** 
o Erhaltung und Entwicklung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
o Erhaltung und ggf. Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse (Was-

serhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
o Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen 
o Erhalt und ggf. Entwicklung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
o Erhalt und Entwicklung eines an Störarten armen LRT 

 Erhaltungsmaßnahmen: 
o naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natürliche Waldgesellschaft einschließlich 

ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestände und Förderung der Naturver-
jüngung aus Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft 

o Angemessene Bewirtschaftung zur Erhaltung eines Bestockungsanteils von mindestens 30 % Stiel- 
und/oder Traubeneiche auf Flächen mit höchstens 30 % konkurrierender Buche 

o Belassen eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz (möglichst ≥ 10 Bäu-
me/ha) bis zur Zerfallsphase, insbesondere von Großhöhlen- und Uraltbäumen, bevorzugt Entwick-
lung von Altholzinseln 

o Belassen von Biotopbäumen (unter Berücksichtigung der Arbeits- und Verkehrssicherheit ggf. Bio-
topbaumgruppen, -bestände) einschließlich der häufig wärme- und lichtbegünstigten Biotopbäume 
an Bestandsrändern (Belassen möglichst großer Baumteile stehend oder liegend im Rahmen von 
Verkehrssicherungsmaßnahmen) 

o Belassen von geeigneten Teilflächen ohne Nutzung 
o Belassen der natürlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessionsflächen 
o Förderung der Verjüngung der Stiel- und Traubeneichen durch kleinflächige Kahlschläge oder Fe-

melhiebe bis 1 ha und gezielte Freistellung alter und nachwachsender Eichen; sofern nicht ver-
meidbar Eichen-Pflanzung; ggf. Entfernung von Naturverjüngung von nicht lebensraumtypischen 
Gehölzen (insbesondere von Neophyten wie die Späte Traubenkirsche) 

o Förderung der Verjüngung lebensraumtypischer Baumarten insbesondere der Stieleiche vorzugs-
weise durch Saat und / oder Hähersaat 

o keine Förderung standortfremder Baumarten und kein Voranbau oder Unterbau mit Buche 
o Förderung und Anlage gestufter Waldränder als Lebensraum für Arten der Übergangsbereiche von 

Wald zu Offenland 
o Vermehrung des Lebensraumtyps "Alte bodensaure Eichenwälder" durch den Umbau von mit nicht 

bodenständigen Gehölzen bestandenen Flächen auf geeigneten Standorten und ausschließlicher 
Verwendung von lebensraumtypischen Gehölzen geeigneter Herkunft bei Pflanzungen und Saat 
(insbesondere Stiel-Eiche) 

o Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren floristi-
sche oder faunistische Schutzwürdigkeit durch Nadelholz unmittelbar gefährdet bzw. erheblich be-
einträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände) 

o Regulierung der Schalenwilddichte auf ein solches Maß, dass die Verjüngung aller lebensraumtypi-
schen Baumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht wird 
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o Regulierung der Schalenwilddichte auf ein solches Maß, dass die Verjüngung aller lebensraumtypi-
schen Baumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht wird 

o Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen 
o bei feuchten Ausprägungen: Vermeidung von Entwässerung und Grundwasserabsenkung und ggf. 

Maßnahmen zur Wiederherstellung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes: Verschluss, An-
stau ggf. Entfernen von Drainagen und Entwässerungsgräben 

o Ausrichtung des Erschließungsnetzes an die Standortbedingungen und Schutzziele, i.d.R. Rücke-
gassen-Mindestabstand 40 m, keine Rückegassen in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern, in 
geschützten Biotopen, Sonderbiotopen und bei Vorkommen von seltenen und gefährdeten Pflan-
zenarten 

o keine Befahrung außerhalb des Erschließungsnetzes 
o Holzeinschlag und -rücken in mehr als 80 Jahre altem Laubholz nur außerhalb des Fortpflanzungs-

zeitraumes der jeweils betroffenen Tierart unter Beachtung der artspezifischen Schutzzone  
o Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, dass nicht zur Veränderung der Standorte führt; 

kein Recycling-Material 
o keine Ablagerung von Holz (incl. Astmaterial, Kronenholz) in geschützten Biotopen, in Quellberei-

chen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten 
o keine Bodenschutzkalkung 
o Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw. abschirmenden Puf-

ferzonen 
o Vermeidung der Ausbreitung und ggf. Zurückdrängen von Neophyten 
o Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen 

 
 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (Prioritärer Lebensraum) 

 Erhaltungsziele: 
o Erhaltung und ggf. Entwicklung von Erlen-Eschen- und Weichholz -Auenwäldern mit ihrer lebens-

raumtypischen Arten- und Strukturvielfalt* in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive 
ihrer Vorwälder 

o Erhalt und Entwicklung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten** 
o Erhaltung und ggf. Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse (Was-

serhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebie-
tes) 

o Erhaltung und Entwicklung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
o Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen 
o Erhalt und ggf. Entwicklung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
o Erhaltung und Entwicklung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

 Erhaltungsmaßnahmen: 
o wegen der Empfindlichkeit der Standorte keine Nutzung (Ausnahmen sind die bodenschonende 

Entnahme von nicht lebensraumtypischen Arten und Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht) 

o ggf. Entfernung von nicht lebensraumtypischen Gehölzen (incl. hiebsunreifer Bestände) bei wei-
testmöglicher Schonung des Bodens (z. B. Durchführung bei Frost oder Trockenheit) 

o Belassen der natürlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessionsflächen 
o Förderung natürlicher Prozesse, insbesondere natürlicher Verjüngungs- und Zerfallsprozesse le-

bensraumtypischer Baumarten sowie natürlicher Sukzessionsentwicklungen zu Waldgesellschaften 
natürlicher Artenzusammensetzung 

o Vermehrung des Lebensraumtyps durch den bodenschonenden Umbau von mit nicht lebensraum-
typischen Gehölzen bestandenen Flächen auf geeigneten Auen-Standorten 

o Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren floristi-
sche oder faunistische Schutzwürdigkeit durch Nadelholz unmittelbar gefährdet bzw. erheblich be-
einträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände) 



Burggemeinde Brüggen -  FFH-Vorprüfung 69. FNP -Änderung / B-Plan Brü/47 
 

StadtUmBau GmbH Seite 24 

o Regulierung der Schalenwilddichte auf ein solches Maß, dass die Verjüngung aller lebensraumtypi-
schen Baumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht wird und Bodenverletzungen mi-
nimiert werden, Verzicht auf Kirrungen und Wildfütterungen 

o Vermehrung der Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder nach Möglichkeit durch natürliche Suk-
zession oder andernfalls durch Initialpflanzung von Gehölzen der natürlichen Waldgesellschaft 

o keine Einleitungen nährstoffreichen oder ansonsten stofflich belasteten Wassers 
o Optimierung des Wasserhaushaltes und der natürlichen Überflutungsverhältnisse durch Auen-, und 

Flussrenaturierung sowie ggf. den Rückbau von Deichen, Schaffung von Flussauen mit hoher Über-
flutungsdynamik und ungehindertem Ein- und Ausströmen des Hochwassers; Unterlassung von 
Entwässerungsmaßnahmen bzw. Wiedervernässung Vermeidung von Entwässerung, Grundwas-
serabsenkung sowie Veränderung des Wasserstandes bzw. der Wasserführung angrenzender Ge-
wässer 

o keine forstlichen Erschließungsmaßnahmen (z.B. Rückegassen), keine Befahrung 
o Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, dass nicht zur Veränderung der Standorte führt; 

kein Recycling-Material 
o keine Ablagerung von Holz (incl. Astmaterial, Kronenholz) in geschützten Biotopen, in Quellberei-

chen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten 
o Ausrichtung der Bodenschutzkalkung auf die Schutzziele 
o Vermeidung der Ausbreitung und ggf. Zurückdrängen von Neophyten 
o Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw. abschirmenden Puf-

ferzonen 
o Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen 
o Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen 

 
 1016 Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 

 Erhaltungsziele: 
o Erhaltung und ggf. Entwicklung nasser, basenreicher Biotope (Sümpfe, Nasswiesen, Kalk, Flach- 

und Quellmoore, Seggenrieder, Wasserschwaden- und Rohrglanzgrasröhrichte, usw.) mit gleich-
bleibend hohen Grundwasserständen und dauerhaft vorhandenen vertikalen Strukturelementen der 
Vegetation 

o Etablierung eines extensiven Pflege- und Nutzungsregimes geeigneter Lebensräume 
o Erhaltung und ggf. Wiederherstellung eines lebensraumtypisch hohen Grundwasserstandes in 

Feuchtgebieten und Grünländern 
o Vermeidung und ggf. Verringerung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen im Umfeld der Vorkom-

men 
o schonende Unterhaltung von Graben- und Uferrändern unter Berücksichtigung der Ansprüche der 

Art 
o Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund 
- seiner Bedeutung als eines von insgesamt nur sieben Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse der at-

lantischen biogeographischen Region in NRW  
zu erhalten und ggf. zu entwickeln. 

 Erhaltungsmaßnahmen: 
o gezielte Förderung der Pflanzenarten auf bzw. Pflanzengesellschaften in denen die Bauchige Win-

delschnecke lebt (v.a. Typha, Iris, Glyceria maxima, Carex elongata, C. paniculata, C.riparia, 
Phragmites australis, Stachys palustris, Lysimachia vulgaris) 

o Nutzungsaufgabe oder Nutzungsextensivierung auf Flächen mit gehobenen Wasserständen durch 
Einschränkung der Mahd 

o keine Beweidung (Grund: Beseitigung der wichtigsten Aufenthaltsorte der Art sind stehende Pflan-
zenstengel und Blätter) 

o ggf. Entfernung oder Rückschnitt aufwachsender Gehölzvegetation 
o Vermeidung von Entwässerung und Wasserentnahmen (Grundwasserabsenkung) 
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o ggf. Renaturierung und Durchführung von Maßnahmen zur Wiedervernässung: 
- Rückbau und Entfernung von Drainagen 
- Anstau von Entwässerungsgräben 
o Beibehaltung und ggf. Anlage von ausreichend großen, extensiv genutzten oder ungenutzten Puf-

ferzonen 
o extensive landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld der Vorkommen: 
- keine Düngung 
- kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
o Unterhaltung durch zeitlich versetzte Bearbeitung in Teilabschnitten, Einsatz schonender Geräte 
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3 Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 

3.1 Beschreibung des Vorhabens 

Das Plangebiet befindet sich im Süden des Siedlungsgebiets von Brüggen. Die Fläche wurde bis-
lang überwiegend als Parkplatz genutzt. Neben einem geschotterten Parkplatz gibt es ein kleines 
Waldgebiet im Süden des Plangebiets. Die Planfläche besitzt eine Größe von insgesamt ca. 
9.500 m² und wird im Norden zum Westring von einem Gehölzstreifen und im Südosten von einem 
keinen Wasserlauf begrenzt. Westlich befindet sich unmittelbar angrenzend eine Kläranlage. 

Es ist geplant, einen Hotelneubau mit zwei Obergeschossen und etwa 100 Zimmern zu errichten. 
Neben dem Gebäude sind ein kleiner Grünbereich sowie ein Parkplatz vorgesehen. 

Abbildung 5: Luftbild des Plangebiets 

Abbildung 6: Entwurf zur geplanten Bebauung 

 

  



Burggemeinde Brüggen -  FFH-Vorprüfung 69. FNP -Änderung / B-Plan Brü/47 
 

StadtUmBau GmbH Seite 27 

3.2 Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren 

Die FFH-Vorprüfung hat das Ziel zu ermitteln, ob Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes durch 
das Vorhaben bau-, anlage- oder betriebsbedingt erheblich beeinträchtigt werden könnten. Dazu 
müssen Art, Intensität, räumliche Reichweite und Zeitdauer des Auftretens der projektspezifischen 
Wirkfaktoren abgeschätzt und hinsichtlich erheblicher Beeinträchtigungen auf Lebensraumtypen 
und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie beurteilt werden. 

Die Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen berücksichtigt auch Wirkungen auf Funktionen und 
Funktionsbeziehungen, die außerhalb des FFH-Gebietes bestehen. Dabei werden die Funktionen 
und Funktionsbeziehungen betrachtet, die für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes der maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele des Schutzgebietes 
von Relevanz sind.  

Nachfolgend werden die potenziellen Einflussfaktoren dargestellt, die im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Planung (dem Bau), der Anlage/den Baukörpern selbst und dem Betrieb/der Nut-
zung der Planung auf die für den Erhalt und die Entwicklung des FFH-Gebietes maßgeblichen Be-
standteile wirken. 

Da das Plangebiet vollständig außerhalb des FFH-Gebietes liegt, können eine Flächeninanspruch-
nahme von FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I sowie von Habitaten von Arten nach Anhang II 
der FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden. Die Biotopstrukturen des FFH-Gebietes bleiben unver-
ändert.  

 

3.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkungen sind zeitlich befristet auf die Bauphase. Dabei sind folgende Wirkfaktoren 
grundsätzlich möglich, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen auftre-
ten, etwa durch die Errichtung von Baufeldern, den Betrieb von Maschinen oder durch Erdarbeiten: 

Akustische Effekte und Erschütterungen: 

Baubedingte Verlärmung und Bewegung, die durch Maschinenbetrieb, Baustellenverkehr u.ä. ent-
stehen können, verursachen temporäre Störungen der Tierarten. Die Störungen sind jedoch mit der 
Bestandssituation vergleichbar, da derzeit auf der Fläche ein geschotterter Parkplatz mit entspre-
chendem PKW- Verkehr betrieben wird. 

Visuelle Wirkungen: 

Diese können durch Personen, Baufahrzeuge und bei Dunkelheit durch künstliche Beleuchtung 
hervorgerufen werden. Da derzeit das Gelände intensiv genutzt wird, ist nicht von einer Beeinträch-
tigung auszugehen. 

Stoffeinträge/ Emissionen: 

Baubedingt kann es zu Staubaufwirbelungen kommen, die in die nähere Baustellenumgebung 
emittieren. Durch unsachgemäße Verwendung von Baustoffen und Maschinen, besteht die Gefahr 
des Eintrags von Schadstoffen in Grund- und Oberflächengewässer. 

Flächeninanspruchnahme: 

Hierunter ist die temporäre Nutzung von Baustelleneinrichtungsflächen und Lagerplätzen zu ver-
stehen, die unter Umständen Habitatflächen von Tierarten kurz- und mittelfristig schädigen können. 
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3.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Anlagebedingte Wirkungen ergeben sich direkt durch die geplante Nutzung und sind alle durch die 
Bauflächen und den Baukörper dauerhaft verursachten Veränderungen. Sie sind zeitlich unbe-
grenzt und greifen in das örtliche Wirkungsgefüge ein. Anlagebedingt sind folgende Wirkungen 
möglich: 

Optische Effekte: 

Von optischen Wirkungen, die durch Gebäude mit ihrer Silhouettenwirkung die Lebensraumeig-
nung für Arten beeinflussen, ist aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung und der Lage im 
Siedlungsrandgebiet sowie aufgrund der vorhandenen Gehölzkulisse im Übergangsbereich zwi-
schen Schwalm und Plangebiet nicht auszugehen. 

Flächeninanspruchnahme: 

Verlust von Habitaten geschützter Arten durch Flächeninanspruchnahme außerhalb des Natura 
2000 Gebietes. 

3.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkungen sind alle durch den täglichen Betrieb bzw. die Funktion einer bauli-
chen Anlage verursachten Veränderungen, die unter Umständen dauerhafte Auswirkungen für das 
örtliche Wirkungsgefüge haben können. 

Durch die Hotelnutzung können folgende Wirkfaktoren auftreten, die Einfluss auf Lebensräume und 
Arten haben: 

Lärm-, Lichtwirkung und optische Reize: 

Hierbei handelt es sich um Störungen, die durch den Menschen (u.a. Hotelnutzer, Arbeitnehmer) 
verursacht werden können. Störungen wildlebender Tierarten durch die Anwesenheit von Men-
schen sind aufgrund der Entfernung zum Schutzgebiet sowie abschirmender Gehölzstrukturen 
auszuschließen.  

Stoffeinträge: 

Durch Regenwässer können Nährstoffe in Gewässer eingetragen werden. 
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4 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der 
Schutzgebiete durch das Vorhaben 

Nachfolgend werden mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch das 
Vorhaben im Einzelnen vorgestellt. Der Bewertungsmaßstab für die FFH-Vorprüfung orientiert sich 
an den für das Natura 2000-Gebiet festgelegten Erhaltungszielen und verfolgt damit primär eine 
gebietsbezogene Prüfung. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die gemeldeten Arten nach An-
hang II und die gemeldeten FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I und deren Empfindlichkeit ge-
genüber den Wirkfaktoren. Ebenfalls berücksichtigt werden Vogelarten des Anhang I bzw. Art. 4 
Abs. 2 VS-Richtlinie. 

Da das Plangebiet außerhalb der Natura 2000 Gebiete liegt, können eine Flächeninanspruchnah-
me von Habitaten von Vogelarten nach Anhang I bzw. Art. 4 Abs.2 VS-Richtlinie sowie FFH-
Lebensraumtypen nach Anhang I ausgeschlossen werden. Die Biotopstrukturen der Gebiete blei-
ben unverändert.  

Verluste von Lebensräumen der Arten außerhalb des VSG können sich auch auf das VSG auswir-
ken. 

4.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Für die Bewertung im Rahmen der FFH-Vorprüfung werden die voraussichtlichen Auswirkungen 
des Bauvorhabens auf die nachfolgend genannten im FFH-Gebiet vorhandenen Lebensräume und 
ihre Erhaltungsziele hin beurteilt: 

Tabelle 1: In FFH-Gebiet vorhandene Lebensraumtypen mit Erhaltungsziel und möglichen Auswir-
kungen 

Lebensraumtyp gem. 
Anhang I FFH-R 

Erhaltungsziele 
Voraussichtliche  Aus-

wirkungen 

Fließgewässer mit Unterwasser-
vegetation 

- Erhaltung einer unbeeinträchtigten 
Fließgewässerdynamik  

- Erhaltung der Durchgängigkeit des 
Fließgewässers  

- Verbesserung der Wasserqualität, 
Schaffung von Pufferzonen  

- Vermeidung von Trittschäden 
- Erhaltung typischen Strukturen und 

Vegetation in der Aue  

Keine Auswirkungen auf 
den Lebensraumtyp 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-

Fagetum) 
- naturnahe Waldbewirtschaftung 
- Erhaltung eines ausreichenden An-

teils von Alt- und Totholz 
- Förderung der natürlichen Entwick-

lung (Sukzessionsflächen) 
- Vermehrung des Hainsimsen-

Buchenwaldes  

Keine Auswirkungen auf 
den Lebensraumtyp 

Alte bodensaure Eichenwälder 
auf Sandebene mit Quercus ro-
bur 

- naturnahe Waldbewirtschaftung 
- Erhaltung eines ausreichenden An-

teils von Alt- und Totholz 
- Förderung der natürlichen Entwick-

lung (Sukzessionsflächen) 
- Vermehrung der bodensauren  

Keine Auswirkungen auf 
den Lebensraumtyp 
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Eichenwälder  
- angemessene Bewirtschaftung  

Glatthafer- und Wiesenknopf-
Silgenwiesen 

- zweischürige Mahd bei geringer 
Düngung  

- Förderung und Vermehrung der ma-
geren Flachlandwiesen  

- Vermeidung von Eutrophierung 

Keine Auswirkungen auf 
den Lebensraumtyp 

Erlen-Eschen- und Weichholz-
Auenwälder (Prioritärer Lebens-
raum) 

- naturnahe Waldbewirtschaftung  
- Vermehrung der Erlen- und Eschen-

wälder (Sukzession) 
- Erhaltung eines ausreichenden An-

teils von Alt- und Totholz 
- Nutzungsaufgabe wegen der Selten-

heit zumindest auf Teilflächen  
- Erhaltung/Entwicklung der lebens-

raumtypischen Grundwasser  
und/oder Überflutungsverhältnisse 

 Schaffung ausreichend großer Puffer-
zonen zur Vermeidung bzw. Minimie-
rung von Nährstoffeinträgen  

Keine Auswirkungen auf 
den Lebensraumtyp 

 
Die Auen-Wälder, insbesondere der u.a. für das FFH-Gebiet ausschlaggebende Hainsimsen-
Buchenwald, die Eichenwälder und Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, werden durch das 
Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. Direkte Flächeninanspruchnahmen oder Nutzungsänderungen 
sind aufgrund der Entfernung zum Plangebiet nicht zu verzeichnen. Ein Luftschadstoffeintrag ist 
aufgrund der Beibehaltung der überwiegenden Nutzung des Gebietes (Parkplatznutzung) und die 
Nähe zum bestehenden Siedlungsrandbereich nicht zu erwarten.  

Für das Fließgewässer Schwalm, insbesondere die schutzwürdige Gewässergüte, sind keine nach-
teiligen Einträge aus Regenwässern zu erwarten, da keine Einleitung der Regenwässer in die 
Schwalm geplant ist. Sofern während der Bautätigkeit die bei Baumaßnahmen üblichen Vorschrif-
ten zum Schutz des Grundwassers eingehalten sowie Maßnahmen zur Bindung von Staub ergriffen 
werden, ist nicht von einer Beeinträchtigung des Wassers durch die Bautätigkeit auszugehen.  

Für die geplante Bebauung ist vorgesehen, das Regenwasser auf den Grundstücken direkt zu ver-
sickern. Ein Nährstoffeintrag in die Schwalm wird somit unterbunden. Daher ergeben sich keine 
negativen Beeinträchtigungen des Fließgewässers Schwalm. Die geplante Versickerung ist positiv 
zu sehen, da hierdurch der derzeit durch das Plangebiet stattfindende Stoffeintrag in die Schwalm 
verringert wird. Die Abwässer werden über die bestehende Mischwasserkanalisation beseitigt. 

  

4.2 Charakteristische Arten der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 

Innerhalb des FFH-Gebiets befinden sich die geschützten Lebensraumtypen Fließgewässer mit 
Unterwasservegetation (3260), Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110), Alte bodensau-
re Eichenwälder auf Sandebene mit Quercus robur (9190), Moorwälder (91D0, Prioritärer Lebens-
raum) sowie Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0, Prioritärer Lebensraum) nach FFH-
RL. Innerhalb des Wirkraums des Vorhabens befinden sich lediglich Teile der LRT Fließgewässer 
mit Unterwasservegetation sowie Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, für die weiteren im 



Burggemeinde Brüggen -  FFH-Vorprüfung 69. FNP -Änderung / B-Plan Brü/47 
 

StadtUmBau GmbH Seite 31 

Standarddatenbogen gelisteten LRT ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der cha-
rakteristischen Arten des jeweiligen LRTs daher mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 

Tabelle 2: Charakteristische Arten der Lebensraumtypen mit Erhaltungsziel und möglichen Auswir-
kungen 

 
Artname Erhaltungsziele und Pflege-

maßnahmen 
Voraussichtliche Auswirkungen 

Brachycentrus subnubilis - Erhaltungsziele und -
maßnahmen des LRT 

Keine strukturellen Veränderungen an 
Gewässern und Uferrandstreifen, kein zu-
sätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag in 
das Gewässer. Keine Beeinträchtigung 
des (Grund-) Wasserhaushaltes, bzw. na-
türlichen Auendynamik. Durchführung von 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men. Keine Beeinträchtigung des Erhal-
tungszustands der Art. 

Isoperla difformis - Erhaltungsziele und -
maßnahmen des LRT 

Keine strukturellen Veränderungen an 
Gewässern und Uferrandstreifen, kein zu-
sätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag in 
das Gewässer. Keine Beeinträchtigung 
des (Grund-) Wasserhaushaltes, bzw. na-
türlichen Auendynamik. Durchführung von 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men. Keine Beeinträchtigung des Erhal-
tungszustands der Art. 

Lepidostoma basale - Erhaltungsziele und -
maßnahmen des LRT 

Keine strukturellen Veränderungen an 
Gewässern und Uferrandstreifen, kein zu-
sätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag in 
das Gewässer. Keine Beeinträchtigung 
des (Grund-) Wasserhaushaltes, bzw. na-
türlichen Auendynamik. Durchführung von 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men. Keine Beeinträchtigung des Erhal-
tungszustands der Art. 

Perla abdominalis - Erhaltungsziele und -
maßnahmen des LRT 

Keine strukturellen Veränderungen an 
Gewässern und Uferrandstreifen, kein zu-
sätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag in 
das Gewässer. Keine Beeinträchtigung 
des (Grund-) Wasserhaushaltes, bzw. na-
türlichen Auendynamik. Durchführung von 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men. Keine Beeinträchtigung des Erhal-
tungszustands der Art. 

Rhithrogena semicolorata-Gr - Erhaltungsziele und -
maßnahmen des LRT 

Keine strukturellen Veränderungen an 
Gewässern und Uferrandstreifen, kein zu-
sätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag in 
das Gewässer. Keine Beeinträchtigung 
des (Grund-) Wasserhaushaltes, bzw. na-
türlichen Auendynamik. Durchführung von 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men. Keine Beeinträchtigung des Erhal-
tungszustands der Art. 

Bauchige Windelschnecke 
(Vertigo moulinsiana) 

- Erhaltung und ggf. Entwick-
lung nasser, basenreicher 
Biotope (Sümpfe, Nasswie-
sen, Kalk, Flach- und Quell-
moore, Seggenriede, Was-
serschwaden- und Rohr-
glanzgrasröhrichte, usw.) mit 

Keine strukturellen Veränderungen an 
Gewässern und Uferrandstreifen, kein zu-
sätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag in 
das Gewässer. Keine Beeinträchtigung 
des (Grund-) Wasserhaushaltes, bzw. na-
türlichen Auendynamik. Durchführung von 
Vermeidungs- und  
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gleichbleibend hohen 
Grundwasserständen und 
dauerhaft vorhandenen verti-
kalen Strukturelementen der 
Vegetation 

- Etablierung eines extensiven 
Pflege- und Nutzungsre-
gimes geeigneter Lebens-
räume 

- Erhaltung und ggf. Wieder-
herstellung eines lebens-
raumtypisch hohen Grund-
wasserstandes in Feuchtge-
bieten und Grünländern 

- Vermeidung und ggf. Verrin-
gerung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen im Um-
feld der Vorkommen 

- schonende Unterhaltung von 
Graben- und Uferrändern un-
ter Berücksichtigung der An-
sprüche der Art 

- Das Vorkommen im Gebiet 
ist insbesondere aufgrund 

o seiner Bedeutung als eines 
von in gesamt nur sieben 
Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse der atlanti-
schen biogeographischen 
Region in NRW 

- zu erhalten und ggf. zu ent-
wickeln. 

Minderungsmaßnahmen. Keine Beein-
trächtigung des Erhaltungszustands der 
Art. 

 

4.3 Arten des Anhangs II FFH-RL bzw. Anhang I VS-RL 

Für die Bewertung im Rahmen der FFH-Vorprüfung werden die voraussichtlichen Auswirkungen 
des Bauvorhabens auf die im Standardbogen des FFH- bzw. Vogelschutzgebiets gelisteten Arten 
und ihre Schutzziele hin beurteilt: 

 

Tabelle 3: In den Schutzgebieten vorhandene Arten mit Schutzziel sowie möglichen Auswirkungen 

Arten gem. 
Anhang II FFH-R 
bzw. Anhang I VS 

Erhaltungsziele 
Voraussichtliche Auswir-

kungen 

Wirbellose 

Bauchige Windel-
schnecke 

- Erhaltung und Entwicklung nasser, basen-
reicher Biotope mit gleichbleibend hohen 
Grundwasserständen und dauerhaft vor-
handenen vertikalen Strukturelementen der 
Vegetation 

- Gezielte Förderung der Pflanzenarten auf 
bzw. Pflanzengesellschaften in denen die 
Bauchige Windelschnecke lebt 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten und  

Gewässer und umliegende Vege-
tationsstrukturen von Planung 
nicht betroffen, keine Beeinträch-
tigung des Erhaltungszustands 
der Art. 
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Grünländern; ggf. Renaturierung und Wie-
dervernässung 

- Ggf. Reduzierung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen im Bereich der Vor-
kommen durch Anlage von Pufferzonen 
bzw. Nutzungsextensivierung 

- schonende Unterhaltung von Graben- und 
Uferrändern unter Berücksichtigung der An-
sprüche der Art 

Vögel 

Arten gem. 
Anhang II FFH-R 
bzw. Anhang I VS 

Erhaltungsziele 
Voraussichtliche Auswir-

kungen 

Baumfalke - Erhaltung und Entwicklung von strukturrei-
chen Kulturlandschaften mit geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. Feuchtgrünland, 
Kleingewässer, Heiden, Moore, Saum- und 
Heckenstrukturen, Feldgehölze). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes im Bereich der Nahrungsflächen 
(v.a. libellenreiche Lebensräume). 

- Verbesserung der agrarischen Lebensräume 
durch Extensivierung der Flächennutzung 
(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzen-
schutzmittel). 

- Erhaltung der Brutplätze mit einem stö-
rungsarmen Umfeld. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (Mai bis August). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Keine Brutstätten innerhalb des 
Wirkraums, keine Projektwirkung 
auf Nahrungsflächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässer. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Bekassine - Erhaltung und Wiederherstellung von Nass-
grünland, Überschwemmungsflächen, 
Sumpfstellen und Mooren sowie von 
Feuchtgebieten mit Flachwasserzonen und 
Schlammflächen. 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verin-
selung der Lebensräume (z.B. Straßenbau, 
Windenergieanlagen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwas-
sermulden. 

- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 
  o möglichst keine Beweidung oder nur ge-

ringer Viehbesatz vom 15.04. bis 30.06. 
  o ggf. Entkusselung außerhalb der Brutzeit. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-

zen (April bis Juni) sowie an Rast- und Nah-
rungsflächen. 

Keine direkte Flächeninan-
spruchnahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 
 
 
 
 

Blässgans - Erhaltung großräumiger, offener Landschaf-
ten mit freien Sichtverhältnissen und Flug-
korridoren (Freihaltung der Lebensräume 
von Stromfreileitungen, Windenergieanla-
gen u.a.). 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. feuchtes Dauergrün-
land, Überschwemmungsflächen, Belassen 
von Stoppelbrachen). 

Durchzügler und Wintergast.  
Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Ruhestätten (stehende Gewässer, 
ruhige offene Uferabschnitte) au-
ßerhalb des Wirkraums. Keine 
baubedingte Beeinträchtigung von 
Raststätten und Nahrungsflächen  
Keine Veränderung von  
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- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen 
Auenbereichen und großflächigen Feucht-
gebieten mit einer naturnahen Überflu-
tungsdynamik (v.a. Schaffung von Re-
tentionsflächen). 

- Vermeidung von Störungen an Rast-, Nah-
rungs- und Schlafplätzen (u.a. Lenkung der 
Freizeitnutzung). 

Grund- und Oberflächengewäs-
sern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Blaukehlchen - Erhaltung und Entwicklung von störungsar-
men Altschilfbeständen mit vegetationsfrei-
en Schlammflächen und Feuchtgebüschen 
an Still- und Fließgewässern, Feuchtgebie-
ten, Mooren. 

- Entwicklung von Sukzessionsstadien in den 
Randbereichen (z.B. feuchte Gebüsche auf 
vegetationsfreien bzw. -armen Böden), aber 
Verhinderung von Verbuschung und Bewal-
dung. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt ei-
nes hohen Anteils an Altschilf. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-
gung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (April bis Juli). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Keine Brutstätten innerhalb des 
Wirkraums festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, bzw. Nahrungsflächen 
zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Bruchwasserläufer - Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 
Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, 
Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynami-
schen Auenbereichen und großflächigen 
Feuchtgebieten mit einer naturnahen Über-
flutungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbe-
festigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwas-
sermulden. 

- Vermeidung von Störungen an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung im Uferbereich von Gewäs-
sern). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Dunkler Wasserläu-
fer 

- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 
Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, 
Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen 
Auenbereichen und großflächigen Feucht-
gebieten mit einer naturnahen Überflu-
tungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefes-
tigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der  
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rung und Wiedervernässung. 
- Anlage von Kleingewässern und Flachwas-

sermulden. 
- Vermeidung von Störungen an Rast- und 

Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung im Uferbereich von Gewäs-
sern). 

Erhaltungsziele der Art 

Eisvogel - Erhaltung und Entwicklung von dynami-
schen Fließgewässersystemen mit Über-
schwemmungszonen, Prallhängen, Steil-
ufern u.a. 

- Vermeidung der Zerschneidung der besie-
delten Lebensräume   

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften 
Angebotes natürlicher Nistplätze; ggf. über-
gangsweise künstliche Anlage von Steil-
ufern sowie Ansitzmöglichkeiten 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter 
Berücksichtigung der Ansprüche der Art 

- Reduzierung von Nährstoff-, Schadstoff- 
und Sedimenteinträgen im Bereich der Nah-
rungsgewässer. 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten. Gewässer 
und umliegende Gehölzstrukturen 
von Planung nicht betroffen, keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im Umfeld des Vorhabens festge-
stellt. Keine Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustands der Art. 

Fischadler - aktuell sind keine speziellen Maßnahmen 
erforderlich. 

Keine Vorkommen im Wirkraum 
bekannt. Keine Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele der Art. 

Gänsesäger - Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsgewässern. 

- Vermeidung von Störungen an Rast-, Nah-
rungs- und Schlafplätzen (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung) 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Gartenrotschwanz - Erhaltung und Entwicklung von kleinräumig 
strukturierten Dörfern, alten Obstwiesen und 
-weiden, Baumreihen, Feldgehölzen sowie 
von Parkanlagen und Gärten mit alten 
Obstbaumbeständen. 

- Erhaltung und Entwicklung von alten, lichten 
Laub- und Mischwaldbeständen mit hohen 
Alt- und Totholzanteilen. 

- Erhaltung, Förderung und Pflege von Kopf-
bäumen, Hochstammobstbäumen und an-
deren Höhlenbäumen. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-
gung, keine Pflanzenschutzmittel). 

Durchführung von Ausgleichs- 
und Vermeidungsmaßnahmen für 
Vorkommen innerhalb Plangebiet. 
Keine erheblichen Störungen der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. und Nahrungs-flächen zu 
erwarten. Keine Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele der Art.  

Grünschenkel - Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 
Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, 
Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen 
Auenbereichen und großflächigen Feucht-
gebieten mit einer naturnahen Überflu-
tungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefes-
tigungen, Schaffung von  

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
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Retentionsflächen). 
- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 

Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- - Anlage von Kleingewässern und Flach-
wassermulden. 

- Vermeidung von Störungen an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung im Uferbereich von Gewäs-
sern). 

durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Heidelerche - Erhaltung und Entwicklung von trocken-
sandigen, vegetationsarmen Flächen der 
halboffenen Landschaft sowie von unbefes-
tigten sandigen Wald- und Feldwegen mit 
nährstoffarmen Säumen. 

- Verbesserung der agrarischen Lebensräume 
durch Extensivierung der Flächennutzung 
(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzen-
schutzmittel). 

- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 
  o extensive Beweidung z.B. mit Schafen und 

Ziegen 
  o ggf. Mosaikmahd von kleinen Teilflächen 
  o Entfernung von Büschen und Bäumen. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-

zen (Ende März bis Juli) (u.a. Lenkung der 
Freizeitnutzung). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Kiebitz - Erhaltung und Entwicklung von feuchten Ex-
tensivgrünländern sowie von Feuchtgebie-
ten mit Flachwasserzonen und Schlammflä-
chen. 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verin-
selung der besiedelten Lebensräume (z.B. 
Straßenbau, Windenergieanlagen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten und Grünlän-
dern. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwas-
sermulden. 

- Extensivierung der Acker- und Grünlandnut-
zung: 

  o Grünlandmahd erst ab 01.06. 
  o möglichst keine Beweidung oder geringer 

Viehbesatz bis 01.06. 
  o kein Walzen nach 15.03. 
  o Maiseinsaat nach Mitte Mai 
  o doppelter Reihenabstand bei Getreideein-

saat 
  o Anlage von Ackerrandstreifen 
  o Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 

01.08.) von Acker-Stilllegungsflächen und 
Brachen 

  o reduzierte Düngung, keine Pflanzen-
schutzmittel. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (März bis Anfang Juni). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Knäkente - Erhaltung und Entwicklung von störungsar-
men Nieder- und Hochmooren, Auen und 
Altarmen, Stillgewässern, Seen und Klein-
gewässern mit natürlichen  

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der  
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   Verlandungszonen, vegetationsreichen 
Uferröhrichten und angrenzenden Feucht-
wiesen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten und Grünlän-
dern; ggf. Renaturierung und Wieder-
vernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Be-
rücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. 
Gräben). 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstof-
feinträgen im Bereich der Brut- und Nah-
rungsplätze durch Anlage von Pufferzonen 
(z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsex-
tensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (April bis August) sowie an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Angeln). 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Kornweihe - Erhaltung großräumiger, offener Landschaf-
ten mit Acker- und Grünlandflächen, Säu-
men, Wegrändern, Brachen v.a. in den Bör-
den. 

- Erhaltung und Entwicklung natürlicher Brut-
habitate (v.a. lückige Röhrichte, Feuchtbra-
chen in Heide- und Moorgebieten). 

- Vermeidung der Zerschneidung der besie-
delten Lebensräume (z.B. Straßenbau, 
Stromleitungen, Windenergieanlagen). 

- Extensivierung der Ackernutzung: 
  o Anlage von Ackerrandstreifen 
  o Anlage und Pflege (Mahd, Grubbern ab 

01.08.) von Acker-Stilllegungsflächen und 
Brachen 

  o Belassen von Stoppelbrachen 
  o reduzierte Düngung, keine Pflanzen-

schutzmittel. 
- Sicherung der Getreidebruten (Gelege-

schutz; Nest bei Ernte auf 50x50 m ausspa-
ren). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (Mai bis August). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Nahrungsflächen zu erwar-
ten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Krickente - Erhaltung und Entwicklung von störungsar-
men Nieder- und Hochmooren, Auen und 
Altarmen, Stillgewässern, Seen und Klein-
gewässern mit natürlichen Verlandungszo-
nen, vegetationsreichen Uferröhrichten und 
angrenzenden Feuchtwiesen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten und Grünlän-
dern; ggf. Renaturierung und Wieder-
vernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Be-
rücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. 
Gräben). 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstof-
feinträgen im Bereich der Brut- und Nah-
rungsplätze durch Anlage von Pufferzonen 
(z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsex-
tensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den  

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Habitat im Umfeld des Vor-
habens festgestellt, keine Störung 
der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten, bzw. Raststätten und Nah-
rungsflächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 
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  Brutplätzen (April bis Juli) sowie an Rast- 
und Nahrungsflächen (u.a. Angeln). 

Löffelente - Erhaltung und Entwicklung von störungsar-
men Nieder- und Hochmooren, Auen und 
Altarmen, Stillgewässern, Seen und Klein-
gewässern mit natürlichen Verlandungszo-
nen, vegetationsreichen Uferröhrichten und 
angrenzenden Feuchtwiesen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten und Grünlän-
dern; ggf. Renaturierung und Wieder-
vernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Be-
rücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. 
Gräben). 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstof-
feinträgen im Bereich der Brut- und Nah-
rungsplätze durch Anlage von Pufferzonen 
(z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsex-
tensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (April bis August) sowie an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Angeln). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, bzw. Raststätten und 
Nahrungsflächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Mittelspecht - Erhaltung und Entwicklung von ausgedehn-
ten, lebensraumtypischen Laub- und 
Mischwäldern sowie von Hartholzauen mit 
hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 
Bäume/ha). 

- Erhöhung des Eichenwaldanteils (v.a. Neu-
begründung, Erhaltung bzw. Ausweitung 
von Alteichenbeständen). 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verin-
selung geeigneter Waldgebiete (z.B. Stra-
ßenbau). 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. 
keine Pflanzenschutzmittel). 

- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förde-
rung eines dauerhaften Angebotes geeigne-
ter Brutbäume (v.a. Bäume mit Schadstel-
len, morsche Bäume). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (März bis Juni). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, bzw. Nahrungsflächen 
zu erwarten. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Nachtigall - Erhaltung und Entwicklung von unterholzrei-
chen Laubmischwäldern und Gehölzen in 
Gewässernähe sowie von dichten Gebü-
schen an Dämmen, Böschungen, Gräben 
und in Parkanlagen. 

- Erhaltung und Entwicklung von nahrungs- 
und deckungsreichen Habitatstrukturen (v.a. 
dichte Krautvegetation, hohe Staudendi-
ckichte, dichtes Unterholz). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines lebensraumtypischen 
Wasserstandes in Feucht- und Auwäldern 
sowie Feuchtgebieten. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-
gung, keine Pflanzenschutzmittel). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Durchführung von Vermeidungs-
maßnahmen, keine erhebliche 
Störung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten, bzw. Beeinträchti-
gung von Nahrungsflächen zu er-
warten. 
Keine erhebliche Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele der Art. 

Neuntöter - Erhaltung und Entwicklung von extensiv ge-
nutzten halboffenen, gebüschreichen Kultur-
landschaften mit insektenreichen  

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des  
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  Nahrungsflächen. 
- Verhinderung der Sukzession durch Entbu-

schung und Pflege. 
- Verbesserung der agrarischen Lebensräu-

me durch Extensivierung der Grünlandnut-
zung (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflan-
zenschutzmittel, extensive Beweidung mit 
Schafen, Rindern). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (Mai bis Juli). 

Wirkraums, keine Störung der 
Fort-pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Nahrungs-flächen zu erwar-
ten. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Pirol - Erhaltung und Entwicklung von lebensraum-
typischen Weichholz- und Hartholzauen-
wäldern, Bruchwäldern sowie von lichten 
feuchten Laubmischwäldern mit hohen Alt-
holzanteilen. 

- Erhaltung und Entwicklung von feuchten 
Feldgehölzen, Parkanlagen mit alten hohen 
Baumbeständen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines lebensraumtypischen 
Wasserstandes in Feucht- und Auwäldern. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brutplätze (z.B. keine Pflanzen-
schutzmittel). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, bzw. Nahrungsflächen 
zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Raubwürger - Erhaltung und Entwicklung von extensiv ge-
nutzten halboffenen Kulturlandschaften mit 
geeigneten Nahrungsflächen. 

- Verhinderung der Sukzession durch Entbu-
schung und Pflege; ggf. Rücknahme von 
Aufforstungen. 

- Verbesserung der agrarischen Lebensräume 
durch Extensivierung der Flächennutzung 
(z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzen-
schutzmittel, extensive Beweidung mit 
Schafen, Rindern). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (April bis Juli) (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Nahrungs-flächen zu erwar-
ten. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Rohrdommel - Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, 
störungsarmen Stillgewässern und langsam 
strömenden Fließgewässern mit einer natür-
lichen Vegetationszonierung im Uferbereich 
sowie von Gräben und Feuchtgebieten mit 
ausgedehnten Röhricht- und Schilfbestän-
den. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt ei-
nes hohen Anteils an Altschilf. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brut-, Rast- und Nahrungsplätze 
(z.B. reduzierte Düngung, keine Biozide). 

- Vermeidung von Störungen an potenziellen 
Brutplätzen sowie an Rast- und Nahrungs-
plätzen (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Saatgans - Erhaltung großräumiger, offener Landschaf-
ten mit freien Sichtverhältnissen und Flug-
korridoren (Freihaltung der Lebensräume 
von Stromfreileitungen, Windenergieanla-
gen u.a.). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
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- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. Belassen von Stop-
pelbrachen, feuchtes Dauergrünland, Über-
schwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen 
Auenbereichen und großflächigen Feucht-
gebieten mit einer naturnahen Überflu-
tungsdynamik (v.a. Schaffung von Re-
tentionsflächen). 

- Vermeidung von Störungen an Rast-, Nah-
rungs- und Schlafplätzen (u.a. Lenkung der 
Freizeitnutzung). 

bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Schnatterente - Erhaltung und Entwicklung von Auen, Altar-
men und Seen mit flachen, dichten und ve-
getationsreichen Ufergürteln sowie Röhrich-
ten. 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstof-
feinträgen im Bereich der Brut- und Nah-
rungsplätze durch Anlage von Pufferzonen 
(z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsex-
tensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (April bis Juli) sowie an Rast- und Nah-
rungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnut-
zung). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Schwarzkehlchen - Erhaltung und Entwicklung von extensiv ge-
nutzten Offenlandflächen mit insektenrei-
chen Nahrungsflächen (z.B. blütenreiche 
Brachen, Wiesenränder, Säume). 

- Extensivierung der Grünlandnutzung: 
  o Grünlandmahd erst ab 15.07. 
  o Mosaikmahd von kleinen Teilflächen 
  o keine Düngung, keine Pflanzenschutzmit-

tel. 
- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 
  o extensive Beweidung (Schafen, Ziegen) 

mögl. ab 01.08. 
  o Entkusselung, Erhalt einzelner Büsche und 

Bäume. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-

zen (April bis Juli). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Nahrungsflächen zu erwar-
ten. Keine Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele der Art. 

Schwarzmilan - Erhaltung und Entwicklung von alten, struk-
turreichen Laub- und Mischwäldern in Ge-
wässernähe mit einem hohen Altholzanteil 
und lebensraumtypischen Baumarten. 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, 
fischreichen Nahrungsgewässern. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. 
keine Pflanzenschutzmittel). 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem stö-
rungsarmen Umfeld. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (April bis Juli) (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung). 

- Entschärfung bzw. Absicherung von gefähr-
lichen Strommasten und Freileitungen. 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Beeinträchtigung von Nah-
rungsflächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Wohngebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Schwarzspecht - Erhaltung und Entwicklung von lebensraum-
typischen Laub- und Mischwäldern (v.a. Bu-
chenwälder) mit hohen Alt- und Totholzan-
teilen  

- Vermeidung der Zerschneidung der  

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Gewässer und umliegende Ge-
hölzstrukturen von Planung nicht 
betroffen, keine Beeinträchtigung 
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besiedelten Waldgebiete  
- Erhaltung und Entwicklung von sonnigen 

Lichtungen, Waldrändern, lichten Wald-
strukturen und Kleinstrukturen als Nah-
rungsflächen 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes 
- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förde-

rung eines dauerhaften Angebotes geeigne-
ter Brutbäume  

des Erhaltungszustands der Art 

Silberreiher - aktuell sind keine speziellen Maßnahmen 
erforderlich. 

Durchzügler und Wintergast.  
Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Gewässer und umliegende Ge-
hölzstrukturen von Planung nicht 
betroffen. Keine Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele der Art. 

Spießente - Erhaltung und Entwicklung von vegetations-
reichen Nahrungsgewässern mit seichten 
Flachwasserbereichen. 

- Reduzierung von Nährstoffeinträgen im Be-
reich der Brut- und Nahrungsplätze. 

- Vermeidung von Störungen an Brut-, Rast- 
und Nahrungsplätzen. 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, bzw. Raststätten und 
Nahrungsflächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Tafelente - Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, 
störungsarmen Stillgewässern (Altarme, 
Seen, Rieselfelder) mit offener Wasserflä-
che und vegetationsreichen Uferröhrichten 
und einem gutem Nahrungsangebot. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten und Grünlän-
dern; ggf. Renaturierung und Wieder-
vernässung. 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Be-
rücksichtigung der Ansprüche der Art (v.a. 
Gräben). 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstof-
feinträgen im Bereich der Brut- und Nah-
rungsplätze durch Anlage von Pufferzonen 
(z.B. Extensivgrünland) bzw. Nutzungsex-
tensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (April bis August) sowie an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Angeln). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, bzw. Raststätten und 
Nahrungsflächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Teichrohrsänger - Erhaltung und Entwicklung von störungsar-
men Altschilfbeständen und Schilf-
Rohrkolben- Gesellschaften an Still- und 
Fließgewässern, Gräben, Feuchtgebieten, 
Sümpfen. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt ei-
nes hohen Anteils an Altschilf. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, bzw. Raststätten und 
Nahrungsflächen zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von  
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- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-
gung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (Mai bis August) (u.a. Lenkung der 
Freizeitnutzung) 

Grund- und Oberflächengewäs-
sern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Trauerseeschwalbe - Erhaltung und Entwicklung von vegetations-
reichen Gewässern mit ausgeprägter 
Schwimmblatt- und Ufervegetation und ei-
ner natürlichen Vegetationszonierung in den 
Uferbereichen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Stützungsmaßnahmen durch Anlage von 
Brutflößen auf geeigneten Gewässern im 
Bereich des Unteren Niederrheins. 

- Bewahrung der Unzugänglichkeit aktueller 
und potenziell besiedelbarer Brutplätze. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (Mai bis Juli) sowie an Rast- und Nah-
rungsflächen (u.a. Lenkung der Freizeitnut-
zung). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Uferschwalbe - Erhaltung und Entwicklung von dynamischen 
Fließgewässersystemen mit Prallhängen, 
Steilufern, und Flussbettverlagerungen. 

- Erhaltung und Entwicklung eines dauerhaf-
ten Angebotes geeigneter Nistplätze; ggf. 
Anlage von frisch angerissenen Steilufern 
auch an Sekundärstandorten. 

- Erhaltung von Feuchtgebieten mit Schilfbe-
ständen als Rast- und Sammelplatz. 

- Schonende Gewässerunterhaltung sowie 
Umsetzung von Rekultivierungskonzepten 
in Abbaugebieten nach den Ansprüchen der 
Art. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen (Mitte Mai bis Anfang September) (u.a. 
Lenkung der Freizeitnutzung). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Waldwasserläufer - Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 
Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, 
Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen 
Auenbereichen und großflächigen Feucht-
gebieten mit einer naturnahen Überflu-
tungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefes-
tigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwas-
sermulden. 

- Vermeidung von Störungen an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung im Uferbereich von Gewäs-
sern). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Wasserralle - Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, 
störungsarmen Stillgewässern und langsam 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
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strömenden Fließgewässern mit einer natür-
lichen Vegetationszonierung im Uferbereich 
sowie von Gräben und Feuchtgebieten mit 
Röhricht- und Schilfbeständen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Ggf. behutsame Schilfmahd unter Erhalt ei-
nes hohen Anteils an Altschilf. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-
gung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplät-
zen und Nahrungsflächen (April bis Juli) 
(u.a. Lenkung der Freizeitnutzung). 

Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, und Nahrungsflächen 
zu erwarten. 
Kein zusätzlicher Nähr- und 
Schadstoffeintrag in Gewässer 
durch Hotelgebäude. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Wespenbussard - Erhaltung und Entwicklung von Laub- und 
Laubmischwäldern mit lichten Altholzbe-
ständen in strukturreichen, halboffenen Kul-
turlandschaften. 

- Erhaltung und Entwicklung von Lichtungen 
und Grünlandbereichen, strukturreichen 
Waldrändern und Säumen als Nahrungsflä-
chen mit einem reichhaltigen Angebot an 
Wespen. 

- Verbesserung der Nahrungsangebotes (z.B. 
reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutz-
mittel). 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem stö-
rungsarmen Umfeld. 

- Vermeidung von Störungen an den Brut-
plätzen (Mai bis August). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt Gewässer 
und umliegende Gehölzstrukturen 
von Planung nicht betroffen, keine 
Beeinträchtigung des Erhaltungs-
zustands der Art 

Wiesenpieper - Erhaltung und Entwicklung von extensiv ge-
nutzten, feuchten Offenlandflächen mit in-
sektenreichen Nahrungsflächen (z.B. Nass-, 
Feucht-, Magergrünländer, Brachen, Heide-
flächen, Moore). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Grünländern. 

- Extensivierung der Grünlandnutzung: 
  o Mahd erst ab 01.07. 
  o möglichst keine Beweidung oder geringer 

Viehbesatz 
  o Belassen von Wiesenbrachen und -streifen 

(2-4 Jahre) 
  o reduzierte Düngung, keine Pflanzen-

schutzmittel. 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Nahrungsflächen zu erwar-
ten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Ziegenmelker - Erhaltung und Entwicklung von trockenen 
Heiden mit lückiger, niedriger Bodenvegeta-
tion, Wacholderheiden, Sandtrockenrasen 
sowie Moorrandbereichen. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes im 
Umfeld der Brutplätze (z.B. reduzierte Dün-
gung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: 
  o Beweidung z.B. mit Schafen und Ziegen 
  o Mosaikmahd von kleinen Teilflächen, v.a. 

in vergrasten Heidegebieten 
  o Entfernung von Büschen und Bäumen, je-

doch Erhalt von Überhältern. 
- Vermeidung von Störungen an den  

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Nahrungsflächen zu erwar-
ten. 
Keine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele der Art. 
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  Brutplätzen (Mai bis August) (u.a. Lenkung 
der Freizeitnutzung). 

Zwergsäger - Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsgewässern. 

- Vermeidung von Störungen an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Kein Bruthabitat im Umfeld des 
Vorhabens festgestellt, keine Stö-
rung der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, und Nahrungsflächen 
zu erwarten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Zwergschnepfe - Erhaltung und Entwicklung von geeigneten 
Nahrungsflächen (v.a. Flachwasserzonen, 
Schlammufer, Feucht- und Nassgrünland, 
Überschwemmungsflächen). 

- Erhaltung und Entwicklung von dynamischen 
Auenbereichen und großflächigen Feucht-
gebieten mit einer naturnahen Überflu-
tungsdynamik (v.a. Rückbau von Uferbefes-
tigungen, Schaffung von Retentionsflä-
chen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten; ggf. Renaturie-
rung und Wiedervernässung. 

- Anlage von Kleingewässern und Flachwas-
sermulden. 

- Vermeidung von Störungen an Rast- und 
Nahrungsflächen (u.a. Lenkung der Frei-
zeitnutzung im Uferbereich von Gewäs-
sern). 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 

Zwergtaucher - Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, 
störungsarmen Stillgewässern mit dichter 
Schwimmblatt- und Ufervegetation, Verlan-
dungszonen. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur 
Stabilisierung eines hohen Grundwasser-
standes in Feuchtgebieten. 

- Reduzierung von Nährstoff- und Schadstof-
feinträgen im Bereich der Brutplätze durch 
Anlage von Pufferzonen (z.B. Extensivgrün-
land) bzw. Nutzungsextensivierung. 

- Vermeidung von Störungen an den Brut-
plätzen (April bis Anfang September) sowie 
an Rast-, und Nahrungsflächen. 

Keine direkte Flächeninanspruch-
nahme von Habitaten.  
Habitat liegt außerhalb des Wirk-
raums, keine Störung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
bzw. Raststätten und Nahrungs-
flächen zu erwarten. 
Keine Veränderung von Grund- 
und Oberflächengewässern. 
Keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele der Art. 
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4.4 Auswirkungen der relevanten Wirkfaktoren 

4.4.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Für die innerhalb des 300 m Radius gelegenen Teile der Schutzgebiete können erhebliche 

baubedingte Beeinträchtigungen durch Lärm, Erschütterungen und visuelle Wirkungen 

aufgrund der fehlenden Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren Lärm und optische 

Reize (Fischfauna, Insekten) sowie die Durchführung baubegleitender Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen (Avifauna, Fledermäuse) ausgeschlossen werden. Baubedingte, 

lediglich temporäre Lärmemissionen in die außerhalb gelegenen, aber möglicherweise mit 

den Schutzgebieten funktional verknüpften Habitate sind bei den außerhalb des Wirkraums 

gelegenen geschützten Lebensraumtypen nicht mit einem Verlust von Lebensraumkom-

plexen verbunden. 

Baustraßen oder Bauflächen auf Flächen der Schutzgebiete sind ausgeschlossen, da das 

Plangebiet sich nördlich der Schwalm befindet und ein ausreichender Abstand eingehalten 

wird sowie die Erschließung über den vorhandenen Siedlungsrandbereich erfolgt. 

Bezüglich diffuser Schadstoffeinträge durch Baustellenverkehr ist festzustellen, dass der 

überwiegende Teil der Bautätigkeit im nördlichen Teilbereich des Plangebiets erfolgt und 

dieses bereits durch die vormalige Nutzung weitestgehend erschlossen ist. Baubedingte 

Schadstoffeinträge in das Gewässersystem, oder vorrübergehende Trübungen, die eine 

Beeinträchtigung des Erhaltungszustands geschützter Arten in den Natura 2009-Gebieten 

herbeiführen könnten, sind bei Einhaltung der einschlägigen Vorgaben und Vorschriften 

sowie Vermeidungsmaßnahmen mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 

4.4.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Die geplante Bebauung liegt vollständig außerhalb der Schutzgebiete, so dass eine anla-

gebedingte Flächeninanspruchnahme von FFH-Lebensraumtypen, Habitaten der Arten 

nach FFH-Richtlinie (Anh. II oder IV) und Vogelarten des Anhang I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-

Richtlinie ausgeschlossen werden kann. 

Verluste von Lebensräumen der Arten außerhalb der Schutzgebiete können sich auch auf 

das Schutzgebiet auswirken. Eine Beeinträchtigung der Austauschbeziehung zwischen 

dem Plangebiet und den Lebensräumen innerhalb des Natura 2000 Netzes ist aufgrund 

der ausbleibenden anlagebedingten Grundwasserabsenkung und baulichen Veränderung 

des Gewässersystems für geschützte Arten auszuschließen. Die gewässerbegleitenden 

Gehölze sind von der Maßnahme nicht betroffen, zudem schließt das Vorhaben an den be-

reits vorhandenen Siedlungsrand an und wird durch einen verbleibenden Gehölzstreifen 

weiter abgeschirmt. Daher ist nicht von anlagebedingten Beeinträchtigungen (z.B. Silhouet-

tenwirkung) der für die Natura 2000-Gebiete genannten Arten auszugehen, die sich auf de-

ren Erhaltungszustand im Schutzgebiet auswirken könnten. 

Anlagenbedingte Barrierewirkungen sind aufgrund der bereits vorhandenen Erschließung, 

der vorhandenen Nutzung im Plangebiet sowie der Lage außerhalb der Schutzgebiete 

nicht zu erwarten. 

4.4.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Da in den an das Plangebiet angrenzenden Natura 2000-Gebieten bereits eine Freizeitnut-

zung stattfindet und auch im Plangebiet eine regelmäßige menschliche Anwesenheit und 

Verkehrsnutzung besteht, ist nicht von zusätzlichen betriebsbedingten Störungen 

(Lärmemissionen, Visuelle Reize) auszugehen. Darüber hinaus werden Maßnahmen  
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(Umzäunungen/ Eingrünung) ergriffen um eine Freizeitnutzung geschützter Flächen zu 
verhindern. 
Das anfallende Schmutzwasser wird in die bestehende Mischwasserkanalisation eingelei-
tet und aufgrund der geplanten Nutzung ist keine Gefährdung grundwasserbeeinflusster 
Lebensraumtypen zu erwarten. Zusätzliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen des 
Grundwasserhaushalts, die sich ggf. auch auf Habitate innerhalb des FFH-Gebiets auswir-
ken könnten, sind daher nicht gegeben.  
Bezüglich diffuser Schadstoffeinträge durch die zukünftige Erschließung/Nutzung des 
Plangebiets wird davon ausgegangen, dass die Erschließung vom Siedlungsbereich über 
die bestehende Zuwegung erfolgt. Erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensräume der 
Arten innerhalb der Schutzgebiete sind daher mit hinreichender Sicherheit nicht zu erwar-
ten. Stoffliche Emissionen (Stickoxide, Feinstäube) aus Hausfeuerungsanlagen und Anlie-
gerverkehr der Hotelnutzung ändern sich nicht signifikant gegenüber der vorherigen öffent-
lichen Nutzung bzw. sind nicht vom Hintergrundwert des umgebenden Siedlungsbereichs 
abzugrenzen. Eine Beeinträchtigung der außerhalb des Wirkraums liegenden LRTs durch 
zusätzliche stoffliche Emissionen kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die geschützten Arten bzw. Habitate und Lebensraumkomplexe au-
ßerhalb des FFH-Gebiets. 
 

5 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

Es sind keine weiteren Pläne oder Projekte in der näheren Umgebung bekannt, die eine 
kumulative Wirkung mit dem Vorhaben entfalten, oder durch Wechselwirkungen erhebliche 
Beeinträchtigungen der Gebiete des Netzes Natura 2000 verursachen könnten. Für das 
FFH-Gebiet „Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue“ sind keine FFH-
Verträglichkeitsprüfungen dokumentiert. Die für das Vogelschutzgebiet „VSG Schwalm-Nette-
Platte mit Grenzwald u. Meinweg“ dokumentierten FFH-Verträglichkeitsprüfungen befinden sich 
entweder außerhalb des Gemeindegebiets von Brüggen, oder weisen keine kumulative Wirkung 
mit dem Vorhaben auf. 
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6 Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung befasste sich mit der Umwandlung einer Parkplatzfläche sowie 
Wald- und Grünflächen in eine Hotelnutzung und den damit verbundenen Auswirkungen auf das 
benachbarte FFH-Gebiet „Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue“ sowie das 
Vogelschutzgebiet „VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg“. Entsprechend dem § 
34 BNatSchG war zu prüfen, ob das Vorhaben Tatbestände erfüllt, die eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung notwendig machen. Zu diesem Zweck wurde vorangehend eine FFH-
Vorprüfung durchgeführt. 

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass keine bau- und anlagebedingten Störungen oder Ver-
luste der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie durch das Vorhaben verursacht wer-
den. Für die im Gebiet vorkommenden Arten des Anhang II der FFH-RL bzw. Anhang I VS-RL sind 
bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen ebenso ausgeschlossen wie für die charakteristi-
schen Arten der Lebensraumtypen. Zudem sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes durch betriebsbedingte Störungen zu erwarten. 

Aufgrund der durchgeführten FFH-Vorprüfung ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Schutzgebiete auszugehen. Das Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
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